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Ergänzungsblätter zum Buch 

 
Keplinger / Wimmer 

Kraftfahrgesetz – Praxiskommentar  
14. Auflage 

 
 

Der Novellenspiegel ist zu ergänzen: 
 

BGBl. I Nr. 169/2020 (Art. 4; RV 469, BlgNR 27. GP; AB 495 BlgNR 27. GP) 
BGBl. I Nr. 48/2021  (Art. 4; Änderung des KFG; IA 1252/A BlgNR 27. GP; AB 679 

BlgNR 27. GP) 
BGBl. I Nr. 190/2021  (Art. 10; Änderung des KFG; RV 1043 BlgNR 27. GP; AB 1080 

BlgNR 27. GP) 
BGBl. I Nr. 62/2022 (40. KFG-Novelle; RV 1424 BlgNR 27. GP; AB 1425 BlgNR 27. 

GP)  
BGBl. I Nr. 35/2023 (41. KFG-Novelle; RV 1954 BlgNR 27. GP; AB 11197 BlgNR 27. 

GP) 
BGBl. I Nr. 90/2023 (Art. 3; RV 2092 BlgNR 27. GP; AB 2166 BlgNR 27. GP) 
BGBl. I Nr. 129/2023 (Art. 3; Kraftfahr-Versicherungsrechts-Änderungsgesetz 2023; RV 

2198 BlgNR 27. GP; AB 2262 BlgNR 27. GP) 
 
 
 

 
 
§ 1 Abs. 2a Z 1 hat zu lauten: 
 
 1.  einer Nenndauerleistung von nicht mehr als 250 Watt und 
 

zu § 1 Abs. 1a 
 

 3a. Da die VO (EU) Nr. 168/2013 auf die Nenndauerleistung abstellt, gibt es mit der bisher 
in § 1 Abs. 2a Z 1 vorgesehenen höchsten zulässigen Leistung immer wieder Unsicherheiten. 
Daher wird auch im KFG die Nenndauerleistung übernommen. Für Fz, die die bisherigen 
Kriterien erfüllt haben sollte diese Änderung keine Auswirkungen haben, da schon im Jahr 
2009 erlassmäßig klargestellt worden ist, dass davon ausgegangen werden kann, dass bei Fz 
mit einer Nenndauerleistung von nicht mehr als 250 Watt die am Hinterrad abgegebene Leis-
tung nicht mehr als 600 Watt beträgt1.  
 
 
§ 2 Z 46 und Z 47 haben zu lauten: 
 
46.   Fahrgestell ein unvollständiges Fahrzeug im Sinne des Art. 3 der Verordnung 

(EU) 2018/858 oder des Art. 3 der Verordnung (EU) Nr. 167/2013, 

 
1  RV zu BGBl I 35/2023. 
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47.   Fahrzeug mit alternativem Antrieb ein Kraftfahrzeug, das ganz oder teilweise 
mit einem alternativen Kraftstoff angetrieben wird und im Rahmen der Ver-
ordnung (EU) 2018/858 genehmigt wurde; als alternativer Kraftstoff gilt ein 
Kraftstoff oder eine Kraftquelle, der oder die zumindest teilweise als Ersatz 
für Erdöl als Energieträger für den Verkehrssektor dient und zur Reduzierung 
der CO2-Emissionen beitragen und die Umweltverträglichkeit des Verkehrs-
sektors erhöhen kann; dazu zählt: 
a)  Strom in allen Arten von Elektrofahrzeugen, 
b)  Wasserstoff, 
c)  Erdgas, einschließlich Biomethan, gasförmig  
  (komprimiertes Erdgas – CNG) und flüssig (Flüssigerdgas – LNG), 
d)  Flüssiggas (LPG) 
e)  mechanische Energie aus bordeigenen Speichern. 

 
 
§ 3 Abs. 1 Z 4.4 hat zu lauten: 
 

4.4.  Starrdeichselanhänger, 
jeweils unterteilt in: 

- Anhänger der Klassen O1 bis O4 gemäß der Verordnung (EU) 
2018/858: 

-- Klasse O1:  Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von 
nicht mehr als 750 kg, 

-- Klasse O2:  Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von 
mehr als 750 kg und nicht mehr als 3 500 kg, 

-- Klasse O3:  Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von 
mehr als 3 500 kg und nicht mehr als 10 000 kg, 

-- Klasse O4:  Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von 
mehr als 10 000 kg, 

--  oder, wenn es sich um land- oder forstwirtschaftliche Anhänger han-
delt (Klasse R im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 167/2013), eingeteilt 
in die Klassen R1 bis R4, jeweils weiter unterteilt gemäß der Verord-
nung (EU) Nr. 167/2013, 

--  oder, wenn es sich um gezogene auswechselbare Geräte für den Ein-
satz in der Land- und Forstwirtschaft handelt (Klasse S im Sinne der 
Verordnung (EU) Nr. 167/2013), eingeteilt in die Klassen S1 und S2, 
jeweils weiter unterteilt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 167/2013). 

Die für die Klasseneinteilung von Sattelanhängern, Zentralachsanhängern 
und Starrdeichselanhängern maßgebliche Gesamtmasse ist gleich der von 
der oder den Achsen des Anhängers auf den Boden übertragenen Last, 
wenn der Anhänger mit dem Zugfahrzeug verbunden und bis zum zulässi-
gen Höchstwert beladen ist. 

 
 
§ 4 Abs. 7a hat zu lauten: 
 
 (7a) Bei Kraftwagen mit Anhängern darf die Summe der Gesamtgewichte sowie 
die Summe der Achslasten 40 000 kg, im Vorlauf- und Nachlaufverkehr 44 000 kg, 
und beim Transport von Holz aus dem Wald oder bei der Sammlung von Rohmilch 
bis zum nächstgelegenen technisch geeigneten Verladebahnhof oder zu einem 
Verarbeitungsbetrieb, höchstens jedoch 100 km Luftlinie, wenn die hintere Achse 
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des Anhängers mit Doppelbereifung oder einer der Doppelbereifung gleichwerti-
gen Bereifung ausgerüstet ist oder beide Fahrzeuge jeweils mehr als zwei Achsen 
haben, 44 000 kg nicht überschreiten. Die größte Länge von Kraftwagen mit Anhä-
ngern darf 18,75 m, von Sattelkraftfahrzeugen jedoch 16,5 m nicht überschreiten. 
Bei Sattelkraftfahrzeugen mit einem kranbaren Sattelanhänger darf die Summe der 
Gesamtgewichte sowie die Summe der Achslasten bei Fahrten innerhalb Öster-
reichs 41.000 kg nicht überschreiten. Bei Mobilkränen darf auch bei höheren als 
im ersten Satz genannten Gewichten jedenfalls ein Anhänger zum Transport eines 
PKW gezogen werden. Bei Fahrzeugkombinationen, die Kraftfahrzeuge mit alter-
nativem Antrieb oder emissionsfreie Kraftfahrzeuge umfassen, sind die in diesem 
Absatz genannten Summen der Gesamtgewichte um das zusätzliche Gewicht der 
alternativen Kraftstoffe oder der emissionsfreien Technologie, höchstens jedoch 
um 1 t bzw. 2 t, zu erhöhen. 
 
 
§ 11 Abs. 9 hat zu lauten: 
 
 (9) Für die entnommenen Proben gebührt keine Entschädigung. Eine für  
weitere Untersuchungen ausreichende Referenzmenge der gezogenen Probe ist 
im Falle des Nichtentsprechens der Probe für den Beprobten bis drei Monate nach 
der Verständigung über das Nichtentsprechen bei der Behörde gemäß Abs. 6 bzw. 
beim durch die Behörde herangezogenen Sachverständigen erhältlich. 
 
 
§ 11 Abs. 10 wird angefügt: 
 
 (10) Wenn die durch Verordnung festgelegten Verpflichtungen betreffend die 
Substitution von Otto- und Dieselkraftstoffen oder des Einsatzes von fortschrittli-
chen erneuerbaren Kraftstoffen oder der Minderung der Treibhausgasemissionen 
von den dazu Verpflichteten nicht erfüllt werden, haben diese Verpflichteten Aus-
gleichsbeträge zu entrichten. Diese Ausgleichsbeträge sind durch Bescheid der 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie vorzuschreiben. Die Grundlagen für die Berechnung der Höhe dieser 
Ausgleichsbeträge sind durch Verordnung der Bundesministerin für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie festzulegen. Die Aus-
gleichsbeträge sind zweckgebunden für die Abgeltung der mit der Probeentnahme 
und mit der Untersuchung verbundenen Kosten gemäß Abs. 8 und 9, sowie für 
den Aufwand von Projekten zur Minderung von Treibhausgasemissionen im Mobi-
litätsbereich durch die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobili-
tät, Innovation und Technologie zu verwenden. Die Zweckwidmung gilt auch für 
bereits eingehobene Ausgleichsbeträge. 
 
 
§ 20 Abs. 1 Z 4 lit. k hat zu lauten: 
 
  k)  Fahrzeugen der Fernmeldebehörden, die für dringende Einsätze im 

Rahmen der Aufsicht über den ordnungsgemäßen und störungsfreien 
Betrieb von Funkanlagen (§§ 175 ff des Telekommunikationsgesetzes 
2021, BGBl. I Nr. 190/2021, TKG 2021) verwendet werden; 
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§ 24 Abs. 2b Z 1lit. j hat zu lauten: 
 
  j) Fahrzeuge mit Elektroantrieb mit einem höchsten zulässigen Gesamt-
gewicht von nicht mehr als 4 250 kg, die im Umkreis von 100 km vom Standort des 
Unternehmens zur Güterbeförderung verwendet werden; 
 
 
§ 24a Abs. 2 lit. c hat zu lauten: 
 

  c) Kraftfahrzeuge, die ausschließlich oder vorwiegend zur Verwendung 
von Feuerwehren bestimmt sind, sowie Kraftfahrzeuge, an denen gemäß 
§ 20 Abs. 1 Z 4 oder § 20 Abs. 5 Scheinwerfer und Warnleuchten mit blauem 
Licht angebracht sein dürfen, 

 
 
§ 27a Abs. 1 und Abs. 2 haben zu lauten: 
 
 § 27a. (1) Fahrzeuge, die vom Geltungsbereich der jeweiligen EU-Rechtsakte 
betreffend die Genehmigung von Fahrzeugen, der Verordnung (EU) 2018/858, der 
Verordnung (EU) Nr. 167/2013 oder der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 erfasst wer-
den und die nach diesen Vorschriften genehmigt werden, müssen anstelle der  
Bestimmungen der §§ 4 bis 27 die in den Abs. 2 bis 4 angeführten Bestimmungen 
erfüllen. 
 

 (2) Fahrzeuge der Klassen M, N und O sowie selbstfahrende Arbeitsmaschinen, 
die auf einem Fahrgestell für Fahrzeuge der Klassen M oder N montiert sind oder 
auf Basis eines vollständigen oder vervollständigten Fahrzeugs der Klassen M 
oder N gebaut wurden, müssen allen Bestimmungen der im Anhang II der Verord-
nung (EU) 2018/858 angeführten Rechtsakte entsprechen, sofern in den §§ 4 bis 27 
keine Bestimmungen enthalten sind, die ausdrücklich über die Vorgaben der Ver-
ordnung hinausgehend für die Fahrzeuge dieser Klassen gültig sind. Der genaue 
Anwendungsbereich dieser Rechtsakte ist dem Anhang II der Verordnung (EU) 
2018/858 und den dort angeführten Rechtsakten zu entnehmen. Die Bundesminis-
terin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
kann durch Verordnung Fahrzeuge dieser Klassen, deren Type als nationale 
Kleinserie nach den Vorschriften der Artikel 41 bis 43 der Verordnung (EU) 
2018/858 genehmigt werden soll oder die einzeln nach den Vorschriften der Artikel 
44 bis 47 der Verordnung (EU) 2018/858 genehmigt werden sollen, von einzelnen 
Bestimmungen der Verordnung (EU) 2018/858 oder einem oder mehreren der im 
Anhang II der Verordnung (EU) 2018/858 angeführten Rechtsakte ausnehmen, 
sofern entsprechende alternative Anforderungen festgelegt werden, die sicher 
stellen, dass das gleiche Maß an Verkehrssicherheit und Umweltschutz gewähr-
leistet ist, wie in den einschlägigen Rechtsakten und dem keine Rechtsakte der EU 
entgegenstehen. Diese alternativen Vorschriften für die Einzelgenehmigung dür-
fen keine zerstörenden Prüfungen erfordern; dies gilt nicht für Fahrzeuge oder 
Fahrgestelle der Klassen M, N und O, die serienmäßig hergestellt werden. 
 
 Die Anmerkung zu § 27a Abs. 2 ist zu streichen. 
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§ 28 Abs. 3 hat zu lauten: 
 
 (3) Bei der Genehmigung sind festzusetzen: 

1.  die zulassungsrelevanten Daten, 
2.  soweit dies nach den Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit 

erforderlich ist, Bedingungen, die zur Gültigkeit der Genehmigung erfüllt 
sein müssen, oder Auflagen, die zur Gültigkeit der Genehmigung bei der 
Zulassung zum Verkehr vorgeschrieben sein müssen. 

Die zulassungsrelevanten Daten setzen sich aus den im zutreffenden Muster der 
Übereinstimmungsbescheinigung für vollständige Fahrzeuge enthaltenen Daten 
und aus den für die Zulassung in Österreich zusätzlich erforderlichen Daten zu-
sammen und sind vom Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobili-
tät, Innovation und Technologie durch Verordnung festzusetzen. Bei Fahrzeugen 
mit EG-Betriebserlaubnis oder mit einer gemäß § 28d Abs. 4 anerkannten nationa-
len Kleinserien-Typgenehmigung sind die sonstigen für die Zulassung in Öster-
reich erforderlichen Daten bei der Dateneingabe in die Genehmigungsdatenbank 
festzusetzen; bei der Anerkennung einer Einzelgenehmigung aus einem anderen 
Mitgliedsstaat sind diese vom Landeshauptmann im Verfahren nach § 31a Abs. 6 
festzusetzen. 
 
 
§ 28a Abs. 1 Z 1 hat zu lauten: 
 

1.  für die Erteilung, Änderung, Erweiterung, Entziehung, Verweigerung oder 
Ungültigkeitserklärung einer EG-Typgenehmigung (einschließlich Mehrstu-
fen- Typgenehmigung, Mehrphasen-Typgenehmigung, Einphasen-Typge-
nehmigung oder gemischte Typgenehmigung), Kleinserien-Typgenehmi-
gung oder einer nationalen Kleinserien-Typgenehmigung gemäß den  
EU-Rechtsakten betreffend die Genehmigung von Fahrzeugen, Verordnung 
(EU) 2018/858, Verordnung (EU) Nr. 167/2013 oder Verordnung Nr. (EU) 
168/2013 für Fahrzeuge, sowie für Systeme, Bauteile oder selbständige 
technische Einheiten, die für den Anbau an derartigen Fahrzeugen vorge-
sehen sind; der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobili-
tät, Innovation und Technologie hat durch Verordnung die jeweils aktuelle 
Fassung der genannten Betriebserlaubnisrichtlinien ersichtlich zu machen; 

 
 
§ 28c Abs. 3 hat zu lauten: 
 
 (3) Hersteller von Teilen oder Ausrüstungen, von denen ein erhebliches Risiko 
für das einwandfreie Funktionieren wesentlicher Systeme ausgehen kann, haben 
dafür zu sorgen, dass solche Teile oder Ausrüstungen nur in den Handel gelan-
gen, wenn dafür eine Autorisierung im Sinne der Artikel 55 und 56 der Verordnung 
(EU) 2018/858 erteilt und eine entsprechende Bescheinigung ausgestellt wurde. 
Alle Teile oder Ausrüstungen, für die eine Autorisierung erteilt wurde, sind ent-
sprechend zu kennzeichnen. Der Hersteller ist dafür verantwortlich, dass diese 
Teile und Ausrüstungen stets unter den Bedingungen hergestellt werden, auf-
grund deren die Bescheinigung ausgestellt wurde.  
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§ 28c Abs. 5 hat zu lauten: 
 
 (5) Der Fahrzeughersteller muss den Herstellern von Bauteilen oder selbst-
ständigen technischen Einheiten alle Angaben, gegebenenfalls auch Zeichnungen, 
zur Verfügung stellen, die im Anhang oder in der Anlage eines Rechtsakts aus-
drücklich genannt sind und für die EG-Typgenehmigung von Bauteilen oder 
selbstständigen technischen Einheiten oder für den Erhalt einer Erlaubnis nach 
Artikel 55 und 56 der Verordnung (EU) 2018/858 benötigt werden. Ist ein Hersteller 
von Bauteilen oder selbstständigen technischen Einheiten Inhaber eines  
EG-Typgenehmigungsbogens, in dem auf Nutzungseinschränkungen und/oder 
besondere Einbauvorschriften hingewiesen wird, so stellt er dem Fahrzeugherstel-
ler alle diesbezüglichen Informationen zur Verfügung. Wenn ein Rechtsakt dies 
vorsieht, hat der Hersteller von Bauteilen oder selbstständigen technischen Ein-
heiten den von ihm hergestellten Bauteilen oder selbstständigen technischen 
Einheiten Hinweise auf Nutzungseinschränkungen und/oder besondere Einbau-
vorschriften beizufügen.  
 
 
§ 28d Abs. 1 hat zu lauten: 
 
 § 28d. (1) Bei Fahrzeugen, deren Stückzahl die in Anhang V der Verordnung 
(EU) 2018/858 oder die in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 oder in An-
hang III der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 genannten Stückzahlen nicht über-
schreitet, kann der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie auf Antrag eine nationale Kleinserien-
Typgenehmigung erteilen, wenn die Fahrzeuge den dafür relevanten Bestimmun-
gen dieses Bundesgesetzes, den einschlägigen Vorschriften der Europäischen 
Union oder den durch Verordnung festgelegten alternativen Anforderungen ent-
sprechen. 
 
 
Die Überschrift von § 31a hat zu lauten: 
 

Einzelgenehmigung nach der Verordnung (EU) 2018/858 
 
 
§ 31a Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 6 haben zu lauten: 
 
 § 31a. (1) Einzelgenehmigungen von Fahrzeugen der Klassen M, N und O, die 
unter den Geltungsbereich der Verordnung (EU) 2018/858 fallen, werden auf An-
trag vom jeweils örtlich zuständigen Landeshauptmann erteilt, wenn das Fahrzeug 
die jeweils durch Verordnung festgelegten Anforderungen erfüllt.  
 

 (2) Der Landeshauptmann kann für Prüfungen nach Rechtsakten der EU selbst 
als technischer Dienst fungieren, wenn ein Qualitätshandbuch erstellt und eine 
Bewertung als Technischer Dienst im Sinne von Anhang V der Verordnung (EU) 
2018/858 durchgeführt worden ist.  
 

 (6) Soll ein Fahrzeug, für das eine Einzelgenehmigung nach der Richtlinie 
2007/46/EG in einem anderen Mitgliedstaat erteilt worden ist, in Österreich zuge-
lassen werden, so muss beim örtlich zuständigen Landeshauptmann eine Einzel-
genehmigung beantragt werden. Wenn das Verfahren ergibt, dass das Fahrzeug 
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den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2018/858 und den jeweiligen in Anhang II 
der Verordnung (EU) 2018/858 angeführten Rechtsakten entspricht, so ist der 
Einzelgenehmigungsbogen anzuerkennen und es sind die Genehmigungsdaten 
des Fahrzeuges im Wege der Datenfernübertragung in die Genehmigungsdaten-
bank einzugeben. Wenn das Fahrzeug im anderen Mitgliedstaat nach alternativen 
Bestimmungen genehmigt worden ist, so hat der Landeshauptmann zu prüfen, ob 
die technischen Vorschriften, nach denen das Fahrzeug genehmigt wurde, den 
eigenen Vorschriften gleichwertig sind. Vor der Entscheidung hat der Landes-
hauptmann unter Anwendung der Bestimmungen des § 31 Abs. 2 bis 4 ein Gutach-
ten eines oder mehrerer gemäß § 125 bestellter Sachverständiger einzuholen. Wird 
eine Gleichwertigkeit festgestellt, so ist der Einzelgenehmigungsbogen anzuer-
kennen und es sind die Genehmigungsdaten in die Genehmigungsdatenbank 
einzugeben. Kann eine Gleichwertigkeit der Genehmigungsgrundlagen nicht fest-
gestellt werden und stellt das Fahrzeug ein erhebliches Risiko für die Sicherheit 
im Straßenverkehr dar oder wird durch das Fahrzeug die Umwelt oder die öffentli-
che Gesundheit ernsthaft gefährdet, so ist der Antrag auf Einzelgenehmigung 
abzulehnen.  
 
 Die Anmerkungen zu § 31a sind zu streichen. 
 
 
§ 33 Abs. 6a hat zu lauten: 
 
 (6a) Änderungen an den emissionsrelevanten Bauteilen des Antriebsstrangs 
einschließlich Motor, Abgasanlage und Emissionskontrollsystem von Fahrzeugen, 
durch die deren Eigenschaften oder deren Wirkung im Hinblick auf das Emissi-
onsverhalten herabgesetzt werden können, sind unzulässig. Insbesondere ist der 
Einbau von Abschalteinrichtungen im Sinne der jeweils zutreffenden Verordnun-
gen (EG) Nr. 715/2007 oder (EU) Nr. 168/2013 oder von Umgehungsstrategien im 
Sinne der jeweils zutreffenden Verordnungen (EG) Nr. 595/2009 oder  
(EU) 2016/1628 sowie das Deaktivieren oder Entfernen von emissionsmindernden 
Einrichtungen oder eine Veränderung, die deren Wirkung herabsetzen könnte, 
nicht zulässig. Leistungsverändernde Eingriffe in die Motorsteuerung (Chip-
Tuning) sind nur dann zulässig und dürfen nur dann genehmigt werden, wenn 
durch einen Prüfbericht eines für die oben genannten Verordnungen benannten 
technischen Dienstes nachgewiesen ist, dass alle für das Fahrzeug relevanten 
Emissionsvorschriften weiterhin eingehalten werden und es auch zu keiner Zu-
nahme der Treibhausgasemissionen beim Betrieb des Fahrzeuges kommt. Das 
Inverkehrbringen, die Bereitstellung auf dem Markt, das Anbieten und das Bewer-
ben von Abschalteinrichtungen, Umgehungsstrategien oder von Gegenständen 
zum Deaktivieren oder Manipulieren von emissionsmindernden Einrichtungen 
sowie einer Deaktivierung oder Entfernung oder einer sonstigen Veränderung von 
emissionsmindernden Einrichtungen, die deren Wirkung herabsetzen könnten, ist 
nicht zulässig. Ebenso unzulässig ist das Anbieten oder Bewerben der Durchfüh-
rung solcher Änderungen, ebenso wie das Inverkehrbringen, die Bereitstellung auf 
dem Markt, das Anbieten oder Bewerben von im Sinne dieses Absatzes unerlaub-
tem Chip-Tuning. 
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§ 34 Abs. 2 hat zu lauten: 
 
 (2) Der Landeshauptmann kann auf Antrag des Besitzers einzelne Fahrzeuge 
oder Fahrgestelle, die den Vorschriften dieses Bundesgesetzes und der auf Grund 
dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen nicht entsprechen, zum Zwecke 
der Erprobung, für die Beförderung unteilbarer Güter oder wegen anderer beson-
derer Gegebenheiten, unter denen diese Fahrzeuge verwendet werden (zB histori-
sche Fahrzeuge), gemäß § 31 einzeln genehmigen, wenn dagegen vom Standpunkt 
der Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie der Umweltverträglichkeit keine Be-
denken bestehen (Ausnahmegenehmigung). Der Landeshauptmann kann weiters 
Ausnahmegenehmigungen erteilen, wenn in einem Genehmigungsverfahren die 
erforderlichen Nachweise im Sinne der Verordnung (EU) 2018/858 und der Verord-
nungen (EU) Nr. 167/2013 und 168/2013 nicht erbracht werden können und wenn 
vom Standpunkt der Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie der Umweltverträg-
lichkeit keine Bedenken bestehen. Solche Ausnahmen sind aber nur jeweils für 
eine bestimmte Anzahl gleichartiger Fahrzeuge zu erteilen. Bei der Bemessung der 
Zahl der allenfalls zu genehmigenden Fahrzeuge sind gegebenenfalls die Vorga-
ben der Kommission zu berücksichtigen. 
 
 
§ 37 Abs. 2 lit. a hat zu lauten: 
 

a)  bei der erstmaligen Zulassung den entsprechenden Genehmigungsnach-
weis für das Fahrzeug (Typenschein bei Fahrzeugen mit nationaler Typen-
genehmigung, gültige Übereinstimmungsbescheinigung oder Datenauszug 
aus der Genehmigungsdatenbank bei Fahrzeugen mit EG-Betriebs-
erlaubnis, Bescheid über die Einzelgenehmigung oder EU-Einzel-
genehmigungsbogen bei einzeln genehmigten Fahrzeugen), bei Fahrzeu-
gen, die unter aufschiebenden Bedingungen genehmigt wurden, eine Be-
scheinigung der Genehmigungsbehörde darüber, dass diese Bedingungen 
erfüllt sind, bei Fahrzeugen, die bereits in einem anderen Mitgliedstaat zu-
gelassen waren, zusätzlich - sofern vorhanden - die Zulassungsbescheini-
gung im Sinne der Richtlinie 1999/37/EG, in der Fassung der Richtlinie 
2003/127/EG,  

 
 

zu § 37 Abs. 2 
 

 2. In § 37 Abs. 2 lit. a wird als erforderliche Unterlage für die Zulassung neben den Ge-
nehmigungsdokumenten Typenschein, Einzelgenehmigungsbescheid oder EU-Einzel-
genehmigungsbogen auch der Nachweis für die Zulassung im Falle einer  
EG-Betriebserlaubnis aus einem anderen Staat ausdrücklich angeführt2. 
 
 
§ 40 Abs. 1 lit a hat zu lauten: 
 

a)  bei Fahrzeugen, die zur Verwendung für den Bundespräsidenten, die Präsi-
denten des Nationalrates, die Vorsitzenden des Bundesrates, die Mitglieder 
der Bundesregierung, die Staatssekretäre, die Mitglieder der Volksanwalt-

 
2  RV zu BGBl. I 103/1997 und RV zu BGBl I 35/2023. 
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schaft, den Präsidenten oder Vizepräsidenten des Verfassungsgerichts-
hofes und Verwaltungsgerichtshofes oder des Obersten Gerichtshofes, den 
Präsidenten des Rechnungshofes sowie zur Verwendung im Bereich des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes der Bundespolizei, der Finanzverwaltung, 
der Strafvollzugsverwaltung oder der Post bestimmt sind, sowie für  
Heeresfahrzeuge als dauernder Standort Wien, 

 
 
§ 40 Abs. 2b wird eingefügt: (ab 06.11.2023) 
 
 (2b) Im Verfahren auf Zulassung eines Fahrzeuges sowie bei angezeigten 
Adress- oder Namensänderungen eines Unternehmens hat die Zulassungsstelle 
die Angaben des Antrages mit den Daten des Unternehmensregisters gemäß § 25 
des Bundesstatistikgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 163/1999, abzugleichen. Aus dem 
Unternehmensregister sind Name, Sitz des Unternehmens, Zustelladresse, die 
Kennziffer des Unternehmensregisters, die jeweilige Stammzahl gemäß § 6 Abs. 3 
E-GovG, BGBl. I Nr. 10/2004 sowie die Umsatzsteueridentifikationsnummer  
(UID-Nummer) zu übernehmen und zu speichern. Bei beantragter Zulassung auf 
einen dauernden Standort, der aus dem Unternehmensregister nicht ersichtlich 
ist, ist hinsichtlich der Adresse dieses Standortes den Angaben des Antrages zu 
folgen und die im Antrag angegebene Adresse als Zulassungsadresse zu spei-
chern. Ein davon abweichender Sitz des Unternehmens ist zusätzlich aus dem 
Unternehmensregister zu übernehmen und zu speichern. Dieser Abgleich erfolgt 
zum Zwecke der eindeutigen Identifikation eines konkreten Unternehmens als 
Zulassungsbesitzer und der auf dieses Unternehmen zugelassenen Fahrzeuge. 
Weiters werden der Zulassungsstelle Name, Anschrift und Geburtsdatum der nach 
außen vertretungsbefugten Personen des jeweiligen Unternehmens im Unterneh-
mens-register angezeigt, damit die Angaben des Antrages überprüft werden kön-
nen. 
 
 
§ 40 Abs. 3, Abs. 4 und Abs. 5a haben zu lauten: 
 
 (3) Über einen Antrag auf eingeschränkte Zulassung (§ 39) hat, unbeschadet 
der Bestimmungen des Abs. 5, der Landeshauptmann, in dessen örtlichem Wir-
kungsbereich das Fahrzeug verwendet werden soll, nach Anhörung der Straßen-
verwaltungen, denen die Erhaltung der in Betracht kommenden Straßenzüge ob-
liegt, zu entscheiden. Falls auch Gemeinde- oder Privatstraßen befahren werden 
sollen, so kann der Landeshauptmann von der Anhörung der Gemeinden als  
Straßenerhalter oder der Eigentümer der Privatstraßen absehen und im Bescheid 
auftragen, dass vor Durchführung des Transportes die Zustimmung der Gemeinde 
oder des Straßeneigentümers einzuholen ist. 
 

 (4) Über einen Antrag auf eingeschränkte Zulassung (§ 39) eines Fahrzeuges, 
das in den örtlichen Wirkungsbereichen von zwei oder mehr Landeshauptmännern 
verwendet werden soll, hat, unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 5, auch 
Anhörung der Straßenverwaltungen, denen die Erhaltung der in Betracht kom-
menden Straßenzüge obliegt, der Landeshauptmann zu entscheiden, in dessen 
örtlichem Wirkungsbereich der dauernde Standort des Fahrzeuges liegt; bei sinn-
gemäßer Anwendung dieser Bestimmung gemäß § 45 Abs. 5, § 46 Abs. 3, § 82 
Abs. 5, § 101 Abs. 5 und § 104 Abs. 9 ist das Verfahren auf Antrag von dem Lan-
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deshauptmann zu führen, in dessen örtlichem Wirkungsbereich die Fahrt angetre-
ten wird oder das Fahrzeug in das Bundesgebiet eingebracht wird. Der das Verfah-
ren führende Landeshauptmann hat das Einvernehmen mit den übrigen betroffe-
nen Landeshauptmännern herzustellen. Falls auch Gemeinde- oder Privatstraßen 
befahren werden sollen, so kann der Landeshauptmann von der Anhörung der 
Gemeinden als Straßenerhalter oder der Eigentümer der Privatstraßen absehen 
und im Bescheid auftragen, dass vor Durchführung des Transportes die Zustim-
mung der Gemeinde oder des Straßeneigentümers einzuholen ist. Einem Antrag 
auf eingeschränkte Zulassung (§ 39) oder auf Bewilligung von Transporten gemäß 
§ 82 Abs. 5, § 101 Abs. 5 oder § 104 Abs. 9 ist nur dann stattzugeben, wenn der 
Antragsteller, sein Bevollmächtigter und gegebenenfalls auch ein beauftragter 
Transporteur die für die ordnungsgemäße Verwendung des Fahrzeuges bzw. die 
Durchführung des Transportes erforderliche Verlässlichkeit besitzen. Diese Ver-
lässlichkeit liegt nicht vor, wenn der Antragsteller oder sein Bevollmächtigter oder 
ein beauftragter Transporteur innerhalb der letzten sechs Monate bewilligungs-
pflichtige Transporte mit einer gefälschten oder verfälschten Bewilligung durchge-
führt haben oder wiederholt Sondertransport-Bescheid-Auflagen grob missachtet 
haben, oder eine solche Bewilligung wegen Missbrauchs aufgehoben worden ist. 
Wird im Zuge einer Kontrolle eine ge- oder verfälschte Bewilligung vorgewiesen, 
so ist der Landeshauptmann, der die Bewilligung erteilt hat, zu verständigen. Im 
Falle einer Verfälschung einer erteilten Bewilligung kann diese vom Landes-
hauptmann aufgehoben werden und in Folge die Ausstellung von Bewilligungen 
bis zu einem Zeitraum von sechs Monaten verweigert werden. 
 

 (5a) Fahrzeuge des öffentlichen Sicherheitsdienstes der Bundespolizei sind 
vom Bundesminister für Inneres zuzulassen. Die im Zuge der Zulassung erfassten 
Daten sind im Sinne des § 40b Abs. 6 Z 2 der zentralen Zulassungsevidenz gemäß 
§ 47 Abs. 4 zu übermitteln. Die Bestimmung des § 40 Abs. 5 letzter Satz findet 
auch für solche Fahrzeuge Anwendung. 
 
 
§ 40a Abs. 6 hat zu lauten: 
 
 (4) Auf Antrag hat der Landeshauptmann in Österreich zum Betrieb der Kraft-
fahrzeug-Haftpflichtversicherung berechtigte Versicherer mit Bescheid zu ermäch-
tigen, Zulassungsstellen einzurichten, wenn 

1.  auf Grund der namhaft zu machenden verantwortlichen natürlichen Person 
zu erwarten ist, dass diese die für die Ausübung der Berechtigung erforder-
liche Zuverlässigkeit besitzen, und 

2.  die durch Verordnung des Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie und des Landeshauptman-
nes festgelegten besonderen Voraussetzungen erfüllt werden. 

Die verantwortliche natürliche Person kann innerhalb eines Bundeslandes auch 
für mehrere Behörden namhaft gemacht werden.  
Die Ermächtigung ist allenfalls unter den erforderlichen Bedingungen, Auflagen 
oder Einschränkungen zu erteilen. Im Ermächtigungsbescheid ist auch festzuset-
zen, ab welchem Datum die Zulassungsstellen einzurichten sind. Für die Ermäch-
tigung ist eine Bundes-Verwaltungsabgabe in der Höhe von 726 Euro zu entrich-
ten.  
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§ 43 Abs. 3 hat zu lauten: 
 
 (3) Das Kennzeichen ist auf Antrag des Zulassungsbesitzers längstens zwölf 
Monate, gerechnet vom Tage der 
 1.  Abmeldung oder 
 2.  Ummeldung auf ein Wechselkennzeichen oder 
 3.  Zuweisung eines Wunschkennzeichens 
an freizuhalten und dem Antragsteller für ein Fahrzeug zuzuweisen, wenn er dies 
vor Ablauf von zwölf Monaten beantragt. 
 

zu § 43 Abs. 3 
 

 3. Derzeit ist in § 43 Abs. 3 eine Frist von längstens sechs Monaten für die Freihaltung 
des Kennzeichens vorgesehen. Leider häufen sich Fälle, wo Neufahrzeuge aufgrund von 
Lieferengpässen (nicht zuletzt auch durch die Pandemie bedingt) nicht rechtzeitig geliefert 
werden können und die sechsmonatige Frist für die Freihaltung des Kennzeichens abläuft. 
Daher soll diese Frist nunmehr auf zwölf Monate verlängert werden3. 
 
 
§ 46 Abs. 1a und Abs. 1b werden eingefügt: (ab 06.11.2023) 
 
 (1a) Die Bewilligung einer Überstellungsfahrt an einen anderen Ort im Bundes-
gebiet oder aus dem Bundesgebiet in das Ausland ist nur zulässig, wenn das 
Fahrzeug in der Genehmigungsdatenbank oder in der Zulassungsevidenz einge-
tragen ist. Wenn das Fahrzeug nicht in der Genehmigungsdatenbank oder in der 
Zulassungsevidenz aufscheint, so ist – außer bei Neufahrzeugen – ein Nachweis 
über den technischen Zustand des Fahrzeuges (ein positives Gutachten gemäß 
§ 57a Abs. 4) vorzulegen. Ein solcher Nachweis ist auch dann vorzulegen, wenn 
das Fahrzeug zwar in der Genehmigungsdatenbank oder in der Zulassungsevi-
denz aufscheint, aber aktuell nicht zugelassen ist und das letzte § 57a-Gutachten 
nicht mehr gültig ist. Bei Neufahrzeugen ist der Kaufvertrag, aus dem Marke und 
Type und die Fahrgestellnummer des Fahrzeuges und der Verkäufer ersichtlich 
sind, vorzulegen. Bei Fahrzeugen, deren Kennzeichentafeln in Verlust geraten 
sind, ist eine Diebstahls- oder Verlustanzeige einer Dienststelle des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes vorzulegen. 
 

 (1b) Die Bewilligung einer Überstellungsfahrt aus dem Ausland in das Bundes-
gebiet ist nur zulässig, wenn der Antragsteller über eine Zertifizierung der Zollbe-
hörde als zugelassener Wirtschaftsbeteiligter verfügt und das bei der Antragstel-
lung nachweist. Wenn es sich nicht um ein Neufahrzeug handelt und eine techni-
sche Überprüfung bereits fällig geworden ist, ist die entsprechende Prüfbeschei-
nigung im Sinne des Art. 8 der Richtlinie 2014/45/EG über die regelmäßige techni-
sche Überwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern oder im 
Falle eines Fahrzeuges aus einem Drittstaat ein gleichwertiges positives Gutach-
ten über den technischen Zustand des Fahrzeuges vorzulegen. 
 

Anmerkungen 
 

 Die Bewilligung von Überstellungsfahrten wird von zusätzlichen Voraussetzungen abhän-
gig gemacht, um Missbrauch vorzubeugen. Insbesondere soll ein „Österreichbezug“ bei der 
Bewilligung von Überstellungsfahrten geschaffen werden. Es sind Fälle bekannt geworden, wo 

 
3  RV zu BGBl I 35/2023. 
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Fahrzeuge aus Belgien mit österreichischer Überstellungsfahrtbewilligung nach Marokko 
überstellt worden sind. Solche Praktiken sind nicht gewünscht und es soll dem durch gezielte 
Regelungen ein Riegel vorgeschoben werden4. 
 
 
§ 46 Abs. 2 lautet: (ab 06.11.2023) 
 
 (2) Die Bewilligung (Abs. 1) darf bei nicht zugelassenen Fahrzeugen oder bei 
Fahrzeugen, für die ein Wechselkennzeichen (§ 48 Abs. 2) zugewiesen wurde, nur 
erteilt werden, wenn eine Versicherungsbestätigung gemäß § 61 Abs. 1 beige-
bracht wurde. Bei der Erteilung der Bewilligung ist auch auszusprechen, welches 
Kennzeichen das Fahrzeug bei diesen Fahrten zu führen hat. Diese Kennzeichen 
sind Überstellungskennzeichen (§ 48 Abs. 1) und dürfen nur bei Überstellungs-
fahrten (Abs. 1) geführt werden. Die Bewilligung ist für die beantragte Dauer, 
höchstens jedoch für drei Wochen zu erteilen. Die §§ 43 und 44 gelten sinngemäß. 
 
 
 
§ 47 Abs. 1 lautet: (ab 06.11.2023) 
 
 § 47. (1) Die Behörde hat, sofern die Zulassung nicht durch Zulassungsstellen 
vorgenommen wird, eine Evidenz über die in ihrem örtlichen Wirkungsbereich zum 
Verkehr zugelassenen Kraftfahrzeuge und Anhänger zu führen. In diese Evidenz 
hat sie das zugewiesene Kennzeichen, das Datum der Anmeldung, der Abmel-
dung, der Hinterlegung des Zulassungsscheines und der Kennzeichentafeln, der 
Aufhebung oder des Erlöschens der Zulassung, bei natürlichen Personen den 
Namen des Zulassungsbesitzers, den akademischen Grad, das Geburtsdatum, das 
Geschlecht, den Beruf und die Anschrift, bei juristischen Personen und Perso-
nengesellschaften des Handelsrechtes den Namen oder die Firma, die Art des 
Betriebes und die Anschrift, im Falle einer Miete des Fahrzeuges aus einem ande-
ren EU-Mitgliedstaat auch die Daten des Mieters, außerdem andere mit der Zulas-
sung und der Beschaffenheit des Fahrzeuges zusammenhängende Daten, soweit 
dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben als Zulassungsbehörde erforderlich ist, auf-
zunehmen. In den Fällen des § 40 Abs. 2b sind die dort genannten Daten aus dem 
Unternehmensregister gemäß § 25 Bundesstatistikgesetz 2000 zu übernehmen 
und zu speichern. Die Daten sind nach sieben Jahren ab Abmeldung, Aufhebung 
oder Erlöschen der Zulassung des Fahrzeuges zu löschen, sofern ein Verwer-
tungsnachweis über das Fahrzeug vorgelegt worden ist; unabhängig davon sind 
die personenbezogenen Daten jedenfalls nach sieben Jahren ab Abmeldung, Auf-
hebung oder Erlöschen der Zulassung des Fahrzeuges zu löschen. Die Behörde 
muss die Zulassungsdaten der in ihrem örtlichem Wirkungsbereich zugelassenen 
oder zuzulassenden Fahrzeuge in der von der Gemeinschaftseinrichtung der zum 
Betrieb der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung berechtigten Versicherer ge-
führten Zulassungsevidenz für die Erfüllung ihrer Aufgaben als Zulassungsbehör-
de verarbeiten können. 
  

 
4  RV zu BGBl I 35/2023. 
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§ 57a Abs. 2 hat zu lauten: 
 
 (2) Der Landeshauptmann hat für seinen örtlichen Wirkungsbereich auf Antrag 
Ziviltechniker oder technische Büros-Ingenieurbüros (§ 134 GewO) des einschlä-
gigen Fachgebietes, Vereine oder zur Reparatur von Kraftfahrzeugen oder Anhä-
ngern berechtigte Gewerbetreibende, die hinreichend über hiezu geeignetes Per-
sonal und die erforderlichen Einrichtungen verfügen, zur wiederkehrenden Begut-
achtung aller oder einzelner Arten von Fahrzeugen gemäß Abs. 1 zu ermächtigen. 
Die Ermächtigung darf nur vertrauenswürdigen Personen verliehen werden. Bei 
der Ermächtigung ist auch auszusprechen, in welcher Weise die Prüfstellen er-
kennbar gemacht sein müssen. Der Ermächtigte hat Veränderungen hinsichtlich 
seines Personals und seiner Einrichtungen, soweit diese Voraussetzung für die 
Erteilung der Ermächtigung waren, sowie Änderungen im Zusammenhang mit der 
Gewerbeberechtigung und andere für die Ermächtigung relevante Umstände un-
verzüglich dem Landeshauptmann anzuzeigen. Die Ermächtigung ist ganz oder 
nur hinsichtlich einzelner Arten von Fahrzeugen zu widerrufen, wenn der Ermäch-
tigte nicht mehr vertrauenswürdig ist, nicht mehr über geeignetes Personal ver-
fügt, seine Einrichtungen nicht den durch Verordnung festgesetzten Anforderun-
gen entsprechen oder wenn eine der für die Erteilung der Ermächtigung erforder-
lichen Voraussetzungen nicht mehr gegeben ist. Erforderlichenfalls kann der Aus-
schluss bestimmter geeigneter Personen von dieser Tätigkeit angeordnet werden. 
Durch Verordnung des Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobili-
tät, Innovation und Technologie ist festzusetzen, unter welchen Voraussetzungen 
eine Person als zur Durchführung der wiederkehrenden Begutachtung unter Be-
rücksichtigung der Fahrzeugarten geeignet zu gelten hat und welche Einrichtun-
gen nach dem jeweiligen Stand der Technik zur wiederkehrenden Begutachtung 
unter Berücksichtigung der Fahrzeugarten erforderlich sind. 
 
 
§ 57c Abs. 5 Z 8 hat zu lauten: 
 

8.  Abgabenbehörden des Bundes und das Amt für Betrugsbekämpfung sowie 
die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) und die Versicherungsanstalt 
öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB), soweit das zur 
Wahrnehmung der ihnen übertragenen Aufgaben notwendig ist; diese Stel-
len sind weiters befugt, auf die in der Begutachtungsplakettendatenbank 
gespeicherten Fahrzeugdaten zu Kennzeichen und Kilometerstand zuzu-
greifen, diese zu speichern und zu verarbeiten, soweit das zur Wahrneh-
mung der ihnen übertragenen Aufgaben, wie insbesondere zur Beurteilung 
und Überprüfung von Angaben zum Sachbezug, notwendig ist. 

 
 
§ 58 Abs. 2 hat zu lauten: 
 
 (2) Die Behörde, in deren örtlichem Wirkungsbereich sich ein Fahrzeug befin-
det, oder die ihr zur Verfügung stehenden Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes können jederzeit an Ort und Stelle prüfen, ob mit dem Fahrzeug mehr 
Lärm, Rauch, übler Geruch oder schädliche Luftverunreinigungen verursacht 
werden, als bei ordnungsgemäßem Zustand und sachgemäßem Betrieb unver-
meidbar ist. Wird dabei festgestellt, dass mit dem Fahrzeug auf Grund unzulässi-
ger, nicht genehmigter Änderungen oder auf Grund von schadhaften Teilen oder 
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Ausrüstungsgegenständen unzulässig starker Lärm, Rauch, übler Geruch oder 
schädliche Luftverunreinigungen verursacht werden, so sind bei Gefahr im Ver-
zug, unbeschadet der Bestimmungen des § 44 Abs. 1 lit. a über die Aufhebung der 
Zulassung, der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln unverzüglich abzu-
nehmen. Das gilt insbesondere dann, wenn aus eigener Wahrnehmung festgestellt 
wird, dass mit dem Fahrzeug gesteuerte Fehlzündungen, Geräusche durch 
schlagartiges Abblasen von Überdruck im Ansaugsystem oder Flammen aus dem 
Endschalldämpfer erzeugt werden. Durch Verordnung des Bundesministers für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie können 
nähere Kriterien, wann Gefahr in Verzug anzunehmen ist und der Zulassungs-
schein und die Kennzeichentafeln abzunehmen sind, festgelegt werden. 
 

zu § 58 Abs. 2 
 

 Diese bewusst herbeigeführten Fehlzündungen (häufig durch technische/elektronische 
Veränderungen an Kfz und/oder Software – bzw. gepaart mit einer starken Erhöhung der 
Motordrehzahl und abrupter Wegnahme der Drehzahl) stellen eine immense Lärmbelästigung 
mit zumeist einer damit verbundenen belästigenden Rauchentwicklung für die anderen Ver-
kehrsteilnehmer und vor allem die Bevölkerung dar. Wenn von einem Kontrollorgan in eigener 
Wahrnehmung festgestellt wird, dass mit dem Fz gesteuerte Fehlzündungen, Geräusche 
durch schlagartiges Abblasen von Überdruck im Ansaugsystem oder Flammen aus dem 
Endschalldämpfer erzeugt werden, so sind unverzüglich Zulassungsschein und Kennzeichen-
tafeln abzunehmen5. 
 
 
§ 58a Abs. 1 hat zu lauten: 
 
 § 58a. (1) Ergänzend zu den Bestimmungen des § 58 sind Fahrzeuge der Klas-
sen M2, M3, N2, N3, O3, O4 und hauptsächlich im gewerblichen Kraftverkehr auf 
öffentlichen Straßen genutzte Fahrzeuge der Fahrzeugklassen T1b, T2b, T3b, 
T4.1b, T4.2b und T4.3b mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 
mehr als 40 km/h unabhängig ihrer Herkunft von der Behörde, in deren örtlichem 
Wirkungsbereich sich das Fahrzeug befindet, oder von den ihr zur Verfügung 
stehenden Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes technischen Prüfungen 
an Ort und Stelle zuzuführen (technische Unterwegskontrollen im Sinne der Richt-
linie 2014/47/EU über die technische Unterwegskontrolle der Verkehrs- und Be-
triebssicherheit von Nutzfahrzeugen, die in der Union am Straßenverkehr teilneh-
men, und zur Aufhebung der Richtlinie 2000/30/EG, ABl. Nr. L 127 vom 29.04.2014, 
S 134). 
 
 
§ 62 Abs 1 hat zu lauten: (ab 23.12.2023) 
 
 § 62. (1) Für Kraftfahrzeuge und Anhänger mit ausländischem Kennzeichen, 
die nicht auf Grund des Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2009/103/EG über die Kraftfahr-
zeug-Haftpflichtversicherung und die Kontrolle der entsprechenden Versiche-
rungspflicht, ABl. Nr. L 263 vom 7.10.2009, S. 11, von der Versicherungspflicht 
ausgenommen sind, muss, wenn sie im Inland auf Straßen mit öffentlichem Ver-
kehr verwendet werden, die Haftung des Verbandes der Versicherungsunterneh-
men Österreichs auf der Grundlage einer Grünen Karte oder auf der Grundlage 

 
5  RV zu BGBl. I 62/2022. 
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einer unterstellten Versicherungsdeckung im Sinn des Übereinkommens zwischen 
den nationalen Versicherungsbüros der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirt-
schaftsraums und anderen assoziierten Staaten vom 30. Mai 2002 (ABl. Nr. L 192 
vom 31.7.2003, S. 23) oder auf Grund eines beim Eintritt in das Bundesgebiet ab-
geschlossenen Versicherungsvertrages (Grenzversicherung) bestehen. Dies gilt 
auch für Motorfahrräder, die in ihrem Herkunftsstaat nicht als Kraftfahrzeuge gel-
ten oder keine Kennzeichen führen müssen. 
 
 
§ 62 Abs. 4 hat zu lauten: (ab 23.12.2023) 
 
 (4) Fahrzeuge mit ausländischem Kennzeichen sind von der im Abs. 1 ange-
führten Verpflichtung befreit, wenn sie einer natürlichen oder juristischen Person 
des öffentlichen oder privaten Rechts eines anderen EWR-Vertragsstaates gehö-
ren und von diesem Vertragsstaat gemäß Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2009/103/EG 
gemeldet wurden. Diese Fahrzeuge haben hierüber eine Bescheinigung der Regie-
rung ihres Staates, bei Ländern von Bundesstaaten der Bundesregierung, mitzu-
führen, in der auch die Stelle angegeben ist, der es obliegt, in dem durchfahrenen 
Staat, nach dem Recht des durchfahrenen Staates Schadenersatz zu leisten, und 
gegen welche vor den nach diesem Recht zuständigen Gerichten Klage erhoben 
werden kann. Diese Bescheinigung ist den Organen des öffentlichen Sicherheits-
dienstes oder der Straßenaufsicht auf Verlangen zur Überprüfung auszuhändigen.  
 
 
§ 101 Abs. 5 und Abs. 6 haben zu lauten: 
 
 (5) Transporte, bei denen die im Abs. 1 lit. a bis c angeführten oder die gemäß 
Abs. 6 festgesetzten Voraussetzungen nicht erfüllt werden, und Langgutfuhren, 
bei denen die Länge des Kraftfahrzeuges oder des letzten Anhängers samt der 
Ladung mehr als 16 m beträgt, sind nur mit Bewilligung des Landeshauptmannes, 
in dessen örtlichem Wirkungsbereich der Transport durchgeführt werden soll, 
zulässig. Diese Bewilligung darf höchstens für die Dauer eines Jahres und nur bei 
Vorliegen folgender Voraussetzungen erteilt werden: 
 1. Beförderung einer unteilbaren Ladung oder andere besondere Gegebenhei-

ten, unter denen diese Fahrzeuge verwendet werden, und 
 2.  wenn die Beförderung - ausgenommen Beförderungen bei denen die Be- 

und Entladestelle nicht mehr als 65 km Luftlinie voneinander entfernt sind - 
wenigstens zum größten Teil der Strecke mit einem anderen, umweltver-
träglicheren Verkehrsträger (insbesondere Bahn, Schiff) nicht oder nur mit 
unvertretbar hohem Aufwand durchgeführt werden kann. 

In allen Fällen ist in der Bewilligung die höchste zulässige Fahrgeschwindigkeit 
vorzuschreiben. Soweit dies nach den Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebs-
sicherheit oder aus Gründen des Umweltschutzes nötig ist oder wenn dadurch 
eine wesentliche Reduktion von Treibhausgasemissionen zu erwarten ist, ist die 
Bewilligung nur unter den entsprechenden Auflagen oder zeitlichen, örtlichen 
oder sachlichen Einschränkungen der Gültigkeit zu erteilen. § 36 lit. c, § 39 Abs. 3 
und § 40 Abs. 4 sind sinngemäß anzuwenden. Die Behörden sind verpflichtet über 
solche Anträge ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber drei Monate nach de-
ren Einlangen den Bescheid zu erlassen. 
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  (6) Durch Verordnung ist unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Ver-
kehrs- und Betriebssicherheit sowie den Schutz der Umwelt und des Klimas fest-
zusetzen, in welchem Ausmaß und unter welchen Voraussetzungen in den im 
Abs. 2 angeführten Fällen die Abmessungen oder höchste zulässige Gesamtge-
wichte oder Achslasten von Fahrzeugen durch die Beladung überschritten werden 
dürfen. 
 
 
§ 101 Abs. 7c entfällt: 
 
 
§ 102 Abs. 1a hat zu lauten: 
 
 (1a) Lenker von Lastkraftwagen und Sattelzugfahrzeugen mit einem Eigenge-
wicht von mehr als 3 500 kg oder von Omnibussen haben dafür zu sorgen, dass 
der Wegstreckenmesser und der Fahrtschreiber auf Fahrten in Betrieb sind und 
dass im Fahrtschreiber ein geeignetes, ordnungsgemäß ausgefülltes Schaublatt 
eingelegt ist. Es darf pro Person und pro Einsatzzeit im Sinne des § 16 Arbeits-
zeitgesetz, BGBl. Nr. 461/1969, nur ein Schaublatt im Fahrtschreiber eingelegt 
sein, in das der Name des Lenkers einzutragen ist. Die Schaublätter, handschriftli-
chen Aufzeichnungen und die in der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 vorgesehenen 
Ausdrucke aus einem digitalen Kontrollgerät des laufenden Tages und der  
vorausgehenden 28 Tage, ab 31. Dezember 2024 der vorausgehenden 56 Tage, 
sowie die Fahrerkarte sind mitzuführen. Fehlen auf der Fahrerkarte einzelne Ar-
beitstage oder werden für einzelne Arbeitstage keine Schaublätter mitgeführt, so 
sind für diese Tage entsprechende Bestätigungen des Arbeitgebers, die den Min-
destanforderungen des von der Kommission gemäß Artikel 11 Abs. 3 der Richtli-
nie 2006/22/EG erstellten Formblattes entsprechen müssen, mitzuführen. Die Len-
ker haben auf Verlangen der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder der 
Straßenaufsicht diesen das Schaublatt des Fahrtschreibers oder des Kontrollgerä-
tes gemäß der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 sowie die mitgeführten Schaublätter, 
handschriftlichen Aufzeichnungen, die in der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 vorge-
sehenen Ausdrucke aus dem digitalen Kontrollgerät für Zeiträume, in denen ein 
Fahrzeug mit digitalem Kontrollgerät gelenkt worden ist, und die Fahrerkarte so-
wie allfällige Bestätigungen über lenkfreie Tage auszuhändigen. Hierüber ist dem 
Lenker eine Bestätigung auszustellen; diese Bestätigung kann auch in elektroni-
scher Form ausgestellt und übermittelt werden. Ist das Fahrzeug mit einem digita-
len Kontrollgerät ausgerüstet, so gelten die Bestimmungen des § 102a. Im Anwen-
dungsbereich des Artikels 465 Abs. 1 lit. b des Abkommens, ABl. Nr. L 149 vom 
30.4.2021, bestimmen sich die mitzuführenden Schaublätter, handschriftlichen 
Aufzeichnungen und Ausdrucke nach den Vorgaben des Anhanges 31 Teil B  
Abschnitt 4 dieses Abkommens. 
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§ 102 Abs. 3c wird eingefügt: 
 
 (3c) Als nicht der Eigenart des Kraftfahrzeuges entsprechendes Verhalten 
(Abs. 3) gilt jedenfalls 

1.  die Durchführung einer nicht situationsbedingt ausgeführten Anfahrbe-
schleunigung, Abbremsung oder Schleuderbewegung mit nicht nur kurz-
fristig auftretendem übermäßigem Schlupf an einem oder mehreren  
Rädern, insbesondere mit daraus resultierender Geräuschentwicklung, 

2.  die nicht situationsbedingte Verwendung des Kraftfahrzeuges, bei der nicht 
jederzeit Kontakt zwischen der Fahrbahnoberfläche und allen Rädern be-
steht, 

3.  Driften oder schnelles Kreisenlassen des Fahrzeugs um die eigene Achse 
am Stand oder 

4.  eine Fahrweise, bei der mit Hilfe elektrisch betriebener Hydraulik- oder 
Pneumatikpumpen die Karosserie an den Vorderrädern sowie jede Radauf-
hängung einzeln angehoben wird. 

Wird ein derartiges Verhalten von Organen der öffentlichen Sicherheit wahrge-
nommen und kann aufgrund der Gesamtsituation vor Ort angenommen werden, 
dass dies wiederholt oder fortgesetzt stattfinden wird, sind die Organe der öffent-
lichen Sicherheit berechtigt, sofort die Unterbrechung der Fahrt anzuordnen und 
ihre Fortsetzung durch geeignete Vorkehrungen, wie etwa die Abnahme der Fahr-
zeugschlüssel und der Fahrzeugpapiere, Absperren oder Abstellung des Fahrzeu-
ges, Anlegen von technischen Sperren, Abnahme der Kennzeichentafel und der-
gleichen, zu unterbinden. Solche Zwangsmaßnahmen sind spätestens nach 
72 Stunden aufzuheben. 
 
 
§ 102 Abs. Abs. 4 hat zu lauten: 
 
 (4) Der Lenker darf mit dem von ihm gelenkten Kraftfahrzeug und einem mit 
diesem gezogenen Anhänger nicht ungebührlichen Lärm, ferner nicht mehr 
Rauch, üblen Geruch, schädliche Luftverunreinigungen oder Treibhausgasemissi-
onen verursachen, als bei ordnungsgemäßem Zustand und sachgemäßem Betrieb 
des Fahrzeuges unvermeidbar ist. Beim Anhalten in einem Tunnel ist der Fahr-
zeugmotor, sofern mit diesem nicht auch andere Maschinen betrieben werden, 
unverzüglich abzustellen. „Warmlaufenlassen“ des Motors stellt jedenfalls eine 
vermeidbare Luftverunreinigung dar. Weiters stellt das Betreiben von Verbren-
nungsmotoren zur Ladegutkühlung von klimatisierten Fahrzeugen auf Raststatio-
nen und Rastplätzen eine vermeidbare Luftverunreinigung dar, sofern am jeweili-
gen Standort Strom-Terminals zur Versorgung der klimatisierten Fahrzeuge mit 
elektrischem Strom in ausreichender Zahl vorhanden und verfügbar sind und die 
Verwendung des Strom-Terminals fahrzeugseitig möglich ist.  
 
 
§ 102 Abs. 5 lit. f hat zu lauten: 
 

f)  das gemäß § 17 Arbeitszeitgesetz vorgeschriebene Lenkprotokoll, 
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§ 102 Abs. 5 lit. i hat zu lauten: 
 

i)  bei Fahrzeugen der Klassen M2, M3, N2, N3, O3, O4 und hauptsächlich im 
gewerblichen Kraftverkehr auf öffentlichen Straßen genutzten Fahrzeugen 
der Fahrzeugklassen T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b und T4.3b mit einer bau-
artbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h die letzte Prüf-
bescheinigung über die regelmäßige technische Überwachung  
(§ 57a-Gutachten) und, falls vorhanden, den letzten Bericht über eine tech-
nische Unterwegskontrolle. 

 
 
§ 102 Abs. 11a und Abs. 11d haben zu lauten: 
 
 (11a) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der Straßenaufsicht 
haben die Einhaltung der Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 hin-
sichtlich des Mindestalters und der Lenk- und Ruhezeiten (Artikel 5 ff), des Euro-
päischen Übereinkommens über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr 
beschäftigten Fahrpersonals (AETR), BGBl. Nr. 518/1975, in der Fassung BGBl. III 
Nr. 69/2010, sowie des Artikels 465 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Anhang 31 Teil B 
Abschnitt 2, Artikeln 4 bis 6 und 7 Abs. 4 und 5 und Abschnitt 4 des Abkommens, 
ABl. Nr. L 149 vom 30.4.2021 zu kontrollieren. Zur Feststellung einer Überschrei-
tung der höchstzulässigen Lenkzeit oder Unterschreitung der vorgeschriebenen 
Ruhezeit können auch Aufzeichnungen der Schaublätter vom Fahrtschreiber oder 
vom Kontrollgerät sowie Aufzeichnungen oder Ausdrucke von der Fahrerkarte 
oder des digitalen Kontrollgerätes herangezogen werden. Die Organe der Arbeits-
inspektion haben die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der Stra-
ßenaufsicht im Falle gemeinsamer Kontrollen nach Möglichkeit zu unterstützen. 
 

 (11d) Auf Fahrten, für die das Europäische Übereinkommen über die Arbeit des 
im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR), BGBl. Nr. 
518/1975, in der Fassung BGBl. Nr. 203/1993, gilt, bestimmen sich das Mindestalter 
sowie die Lenk- und Ruhezeiten nach Maßgabe dieses Übereinkommens. Auf 
Fahrten, für die das Abkommen, ABl. Nr. L 149 vom 30.4.2021, gilt, bestimmen sich 
das Mindestalter sowie die Lenk- und Ruhezeiten nach Maßgabe dieses Überein-
kommens. 
 
 
§ 103 Abs. 1 Z 3 lit. a hat zu lauten: (ab 01.03.2024) 
 

a)  die erforderliche Lenkberechtigung und das erforderliche Mindestalter oder 
das erforderliche Prüfungszeugnis über den erfolgreichen Abschluss der 
Lehrabschlussprüfung des Lehrberufes Berufskraftfahrer oder den erfor-
derlichen Fahrerqualifizierungsnachweis (Code 95) besitzen und für die 
kein Lenkverbot gemäß § 99d Abs. 2 StVO gilt; 
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§ 102 Abs. 12 lit. l wird angefügt: 
 

l) des Abkommens, ABl. Nr. L 149 vom 30.4.2021, hinsichtlich der Vorschrif-
ten über die Benützung des Kontrollgerätes, des Schaublattes oder der 
Fahrerkarte sowie der Vorschriften über das Mindestalter, die zulässige 
Lenkzeit, einzulegende Fahrtunterbrechungen und die Einhaltung der  
erforderlichen Ruhezeit. 

 
 
§ 102 Abs. 12 dritter Satz hat zu lauten: 
 
[...] Solche Zwangsmaßnahmen sind unverzüglich aufzuheben, wenn der Grund für 
ihre Anwendung weggefallen ist, im Falle der lit. d, h, i, j, k oder l auch, wenn eine 
andere Person, bei der keine Hinderungsgründe gegeben sind, beabsichtigt, das 
Fahrzeug in Betrieb zu nehmen und zu lenken. [...] 
 
 
§ 102a Abs. 4 und Abs. 7 haben zu lauten: 
 
 (4) Lenker von Kraftfahrzeugen, die mit einem digitalen Kontrollgerät im Sinne 
der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 ausgerüstet sind, haben sich bei der Bedienung 
des Kontrollgerätes an die Bedienungsanleitung des Kontrollgerätes zu halten. Sie 
haben dafür zu sorgen, dass das Kontrollgerät auf Fahrten in Betrieb ist und dass 
ihre Fahrerkarte im Kontrollgerät verwendet wird. Die Lenker haben auf Verlangen 
der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder der Straßenaufsicht die in 
der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 vorgesehenen Ausdrucke, die Fahrerkarte und 
die mitgeführten Schaublätter des laufenden Tages und der vorausgehenden 28 
Tage, ab 31. Dezember 2024 der vorausgehenden 56 Tage, falls sie in dieser Zeit 
ein Fahrzeug gelenkt haben, das mit einem analogen Kontrollgerät ausgerüstet ist, 
auszuhändigen. Hierüber ist dem Lenker eine Bestätigung auszustellen; diese 
Bestätigung kann auch in elektronischer Form ausgestellt und übermittelt werden. 
Fehlen auf der Fahrerkarte einzelne Arbeitstage und werden dafür auch keine 
Schaublätter mitgeführt, so sind für diese Tage entsprechende Bestätigungen des 
Arbeitgebers, die den Mindestanforderungen des von der Kommission gemäß 
Artikel 11 Abs. 3 der Richtlinie 2006/22/EG erstellten Formblattes entsprechen 
müssen, mitzuführen und bei Kontrollen auszuhändigen. Im Anwendungsbereich 
des Artikels 465 Abs. 1 lit. b des Abkommens, ABl. Nr. L 149 vom 30.4.2021, be-
stimmen sich die Vorschriften hinsichtlich Bedienung von Fahrtenschreiber oder 
Kontrollgerät und Verwendung der Fahrerkarte, der mitzuführenden Schaublätter 
und Ausdrucke nach den Vorgaben des Anhanges 31 Teil B Abschnitt 4 dieses 
Abkommens. 
 

 (7) Der Lenker hat zu Kontrollzwecken die durch Zeitablauf ungültig gewordene 
Fahrerkarte mindestens 28 Tage, ab 31. Dezember 2024 der vorausgehenden 56 
Tage, nach Ablauf der Gültigkeit sowie die erforderlichen Schaublätter im Fahr-
zeug mitzuführen. 
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§ 103c Abs. 1 Z 1 hat zu lauten: 
 

3. begangenen Verstöße gegen die Verordnungen (EG) Nr. 561/2006 und  
(EU) Nr. 165/2014 oder gegen das AETR oder gegen Artikel 465 Abs. 1 lit. b 
in Verbindung mit Anhang 31 Teil B Abschnitt 2, Artikeln 4 bis 6 und 7 
Abs. 4 und 5 und Abschnitt 4 des Abkommens, ABl. Nr. L 149 vom 
30.4.2021, 

 
 
§ 102e samt Überschrift wird eingefügt: 
 

Digitaler Dokumentennachweis 
 

 § 102e. (1) Der Inhaber eines E-ID (§§ 4 ff E-GovG), der die für den digitalen 
Dokumentennachweis zur Verfügung gestellte Applikation nutzt und damit den 
Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder der Straßenaufsicht eine Kon-
trolle des Zulassungsscheines über Dateneinsicht in die zentrale Zulassungsevi-
denz gemäß § 47 Abs. 4 ermöglicht, ist von der Verpflichtung gemäß § 102 Abs. 5 
lit. b, den Zulassungsschein mitzuführen, auf Fahrten im Bundesgebiet befreit. Ist 
die Dateneinsicht aufgrund von Problemen des mobilen Gerätes der kontrollierten 
Person nicht möglich, so ist das wie ein Nichtmitführen des Zulassungsscheines 
zu behandeln. 
 

 (2) Der in Abs. 1 genannte Inhaber eines E-ID (§§ 4 ff E-GovG) kann über die 
dafür zur Verfügung gestellte Applikation in der zentralen Zulassungsevidenz 
gemäß § 47 Abs. 4 die Daten des Zulassungsscheines oder der Zulassungsschei-
ne der auf seinen Namen zugelassenen Fahrzeuge einsehen. 
 

 (3) Der in Abs. 1 genannte Inhaber eines E-ID ist berechtigt, über die dafür zur 
Verfügung gestellte Applikation die Nutzung der Zulassungsscheindaten auch 
Dritten zur Verfügung zu stellen. 
 

 (4) Muss im Zuge einer Kontrolle der Zulassungsschein abgenommen werden, 
so ist das im Falle von Abs. 1 vom Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
oder der Straßenaufsicht der betroffenen Person zu bestätigen. 
 

 (5) Für den Nachweis in vereinfachter Form gemäß § 4 Abs. 6 E-GovG können 
die Daten gemäß Abs. 1 für die Dauer von höchstens zwölf Monaten zum E-ID 
dieser Person gespeichert werden. Es ist in der Applikation ersichtlich zu machen, 
wann die Daten zuletzt aktualisiert wurden. 
 

 (6) Zum Zweck der Eintragung der in Abs. 1 genannten Daten in die Personen-
bindung gemäß § 4 Abs. 5 E-GovG sowie zum Zweck des Nachweises deren Be-
stands in vereinfachter Form gemäß § 4 Abs. 6 E-GovG sind diese der Stammzah-
lenregisterbehörde zugänglich zu machen. 
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§ 104 Abs. 9 hat zu lauten: 
 
 (9) Das Ziehen von Anhängern oder das Verwenden von Sattelkraftfahrzeugen 
ist, wenn die für die Summe der Gesamtgewichte oder die für die größte Länge 
oder die für die Summe der Gesamtgewichte und für die größte Länge festgesetz-
ten Höchstgrenzen überschritten werden, nur mit Bewilligung des Landeshaupt-
mannes zulässig, in dessen örtlichem Wirkungsbereich die Anhänger gezogen 
oder die Sattelkraftfahrzeuge verwendet werden sollen. Diese Bewilligung darf 
höchstens für die Dauer eines Jahres und nur zum Zwecke der Erprobung oder 
nur bei Vorliegen folgender Voraussetzungen erteilt werden: 

1.  Beförderung unteilbarer Güter oder andere besondere Gegebenheiten, un-
ter denen diese Fahrzeuge verwendet werden, und 

2.  wenn die Beförderung - ausgenommen Beförderungen, bei denen die Be- 
und Entladestelle nicht mehr als 65 km Luftlinie voneinander entfernt sind - 
wenigstens zum größten Teil der Strecke mit einem anderen, umweltver-
träglicheren Verkehrsträger (insbesondere Bahn, Schiff) nicht oder nur mit 
unvertretbar hohem Aufwand durchgeführt werden kann. 

In allen Fällen ist in der Bewilligung die höchste zulässige Fahrgeschwindigkeit 
vorzuschreiben. Soweit dies nach den Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebs-
sicherheit oder aus Gründen des Umweltschutzes nötig ist, oder wenn dadurch 
eine wesentliche Reduktion von Treibhausgasemissionen zu erwarten ist, ist die 
Bewilligung nur unter den entsprechenden Auflagen oder zeitlichen, örtlichen 
oder sachlichen Einschränkungen der Gültigkeit zu erteilen. § 36 lit. c, § 39 Abs. 3 
und § 40 Abs. 4 sind sinngemäß anzuwenden. Die Behörden sind verpflichtet, über 
solche Anträge ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber drei Monate nach  
deren Einlangen, den Bescheid zu erlassen. 
 
§ 106 Abs. 7 Z3, Abs. 12 und Abs. 14 haben zu lauten: 
 

3.  eines Kraftfahrzeuges mit mindestens vier Rädern mit einer Bauartge-
schwindigkeit von mehr als 25 km/h, das insbesondere durch Lenkstange, 
Bedienungs- und Anzeigeelemente sowie Sitzbank Charakterzüge eines 
Kraftrades aufweist, 

 

 (12) Mit Motorrädern und Motorfahrrädern darf außer dem Lenker nur eine 
weitere Person befördert werden. Mit Motorrädern, dreirädrigen Kraftfahrzeugen 
ohne geschlossenen kabinenartigen Aufbau sowie Kraftfahrzeugen mit mindes-
tens vier Rädern, die insbesondere durch Lenkstange, Bedienungs- und Anzei-
geelemente sowie Sitzbank Charakterzüge eines Kraftrades aufweisen, dürfen nur 
Personen befördert werden, die das zwölfte Lebensjahr vollendet haben und die 
für Beifahrer vorgesehenen Fußrasten erreichen können. Mit Motorrädern mit 
Beiwagen dürfen Kinder, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
nur befördert werden, wenn sie mittels geeigneter Kinderrückhalteeinrichtungen, 
die sicher im Beiwagen befestigt sind, oder mittels Sicherheitsgurt entsprechend 
gesichert befördert werden und wenn die seitlichen Ränder des Beiwagens min-
destens bis zur Brusthöhe der Kinder reichen und der Beiwagen einen Überroll-
bügel aufweist, oder es sich um einen geschlossenen kabinenartigen Beiwagen 
handelt. Mit Motorfahrrädern dürfen Kinder, die das achte Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, nur auf Kindersitzen gemäß § 26 Abs. 5 befördert werden, die der 
Größe des Kindes entsprechen. 
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 (14) Der Landeshauptmann kann auf Antrag Ausnahmen hinsichtlich der Be-
förderung von Personen auf Anhängern, die mit Zugfahrzeugen im Rahmen von 
Fremdenverkehrsveranstaltungen gezogen werden, erteilen, wenn die Sicherheit 
der beförderten Personen oder anderer Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet ist. 
Eine solche Ausnahmebewilligung ist unter Vorschreibung entsprechender Aufla-
gen, wie insbesondere einer zulässigen Fahrgeschwindigkeit oder zeitlichen, örtli-
chen oder sachlichen Einschränkungen der Gültigkeit zu erteilen. 
 
 
§ 108 Abs. 2 hat zu lauten: (ab 01.01.2024) 
 
 (2) Bewerber um eine Lenkberechtigung und Besitzer einer Lenkberechtigung 
dürfen im Rahmen des Betriebes einer Fahrschule nur durch deren Besitzer, so-
fern er die Voraussetzungen des § 109 erfüllt, durch einen Leiter (§ 113 Abs. 1a  
bis 4), durch Fahrschullehrer (§ 116) und durch Fahrlehrer (§ 116) sowie – im 
Rahmen von deren Ausbildung – durch Fahrlehrassistenten ausgebildet oder 
weitergebildet werden. Die Bewerber müssen das für die angestrebte Lenkberech-
tigung erforderliche Mindestalter erreicht haben oder in spätestens sechs Mona-
ten erreichen. Wurde einem Fahrschulbesitzer, einem Leiter oder einem Fahr-
schullehrer die Lenkberechtigung wegen mangelnder gesundheitlicher Eignung 
entzogen, so dürfen sie, solange die Lenkberechtigung entzogen ist, nicht prakti-
schen Fahrunterricht erteilen. 
 
 
§ 111 Abs. 1 hat zu lauten: (ab 01.01.2024) 
 
 (1) Für jeden Fahrschulstandort ist eine Fahrschulbewilligung (§ 110) erforder-
lich. Ein Inhaber einer Fahrschulbewilligung kann zwei Fahrschulstandorte leiten, 
sofern diese nicht mehr als 50 km Luftlinie voneinander entfernt sind. Ein Inhaber 
einer Fahrschulbewilligung, außer im Falle eines Fortbetriebes gemäß § 108 Abs. 3 
vierter Satz, kann auch für weitere Fahrschulstandorte eine Fahrschulbewilligung 
erhalten, wenn er sich an diesen eines entsprechend qualifizierten Fahrschullei-
ters (§ 113) bedient. Ein Fahrschulleiter kann bis zu zwei Fahrschulstandorte lei-
ten, sofern diese nicht mehr als 50 km Luftlinie voneinander entfernt sind. 
 
 
§ 112 Abs. 1 hat zu lauten: (ab 01.01.2024) 
 
 (1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Genehmigung für den Betrieb einer 
Fahrschule zu erteilen, wenn die erforderlichen Räume, Lehrbehelfe und Schul-
fahrzeuge vorhanden sind und die Fahrzeuge den Bestimmungen des Abs. 3 ent-
sprechen. Das erforderliche Lehrpersonal muss sichergestellt sein. Vor der Ertei-
lung dieser Betriebsgenehmigung sind die Schulräume, Schulfahrzeuge und 
Lehrbehelfe zu überprüfen. In der Bezeichnung der Fahrschule ist jedenfalls der 
Familienname des Inhabers der Fahrschulbewilligung anzuführen. Diese Bezeich-
nung der Fahrschule ist jedenfalls im Geschäftsverkehr zu verwenden. Bei Auf-
schriften an Schulfahrzeugen oder bei Werbeauftritten kann der Name des Inha-
bers der Fahrschulbewilligung auch weggelassen werden. 
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§ 112 Abs. 1a wird eingefügt und Abs. 5 wird angefügt: (ab 01.01.2024) 
 
  (1a) Stellt der Inhaber der Fahrschulbewilligung die erforderlichen Lehrper-
sonen oder Schulfahrzeuge durch Personal- oder Sachleihverträge mit einer dafür 
errichteten, im Firmenbuch eingetragenen Personengesellschaft oder juristischen 
Person des Privatrechts sicher, so darf ihm die Betriebsgenehmigung nur erteilt 
werden, wenn die Mehrheit der Gesellschaftsanteile und die Mehrheit der für Be-
schlüsse der Gesellschaft notwendigen Stimmrechte Inhabern von Fahrschulbe-
willigungen zustehen und einem oder mehreren von diesen die Geschäftsführung 
der Gesellschaft ausschließlich übertragen ist. 
 

  (5) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 1 und 1a nicht mehr vor, so hat 
die Bezirksverwaltungsbehörde die Behebung der Mängel binnen angemessener 
Frist aufzutragen und für den Fall, dass diese nicht behoben werden, die Betriebs-
genehmigung zu widerrufen. 
 

Anmerkungen 
 

zu § 112 Abs. 5 
 

 Bisher konnten fehlende Voraussetzungen, die zu einer Versagung der Betriebsgenehmi-
gung geführt hätten, wenn sie im laufenden Betrieb auftreten, nur über die Frage der Vertrau-
enswürdigkeit des Inhabers der Fahrschulbewilligung bzw. des Fahrschulleiters beseitigt 
werden, was letztlich gemäß § 115 Abs. 2 lit. a in der Entziehung der Fahrschulbewilligung 
enden könnte. Nunmehr soll es möglich sein, in derartigen Fällen nach Aufforderung zur 
Mängelbehebung die Betriebsgenehmigung zu widerrufen. Ruht der Fahrschulbetrieb auf 
diese Weise mehr als sechs Monate, so ist gemäß § 115 Abs. 1 die Fahrschulbewilligung zu 
entziehen. Die Überprüfungsbefugnis ergibt sich aus § 114 Abs. 76. 
 
 
§ 113 hat zu lauten: (ab 01.01.2024) 
 
  § 113. (1) Der Fahrschulbesitzer hat den Betrieb seiner Fahrschule selbst zu 
leiten. Er hat die Wahrnehmung aller sich aus kraftfahrrechtlichen Bundesgeset-
zen und aus den auf Grund dieser Bundesgesetze erlassenen Verordnungen erge-
benden Pflichten, wie insbesondere die Aufsicht über die Lehrtätigkeit und die 
ordnungsgemäße Erledigung übertragener Aufgaben, sowie die wirtschaftliche 
Gebarung des Betriebes sicherzustellen. Dafür kommen neben persönlichen Ab-
wesenheiten in der Fahrschule auch die Einrichtung geeigneter Kontrollmecha-
nismen und -maßnahmen sowie die Nutzung digitaler Büroorganisation in Be-
tracht. 
 

 (1a) Der Fahrschulbesitzer muss oder darf sich zur Erfüllung der in Abs. 1 
genannten Pflichten und aller sonstiger im Fahrschulbetrieb anfallenden Tätigkei-
ten in den Fällen des Abs. 2 oder hinsichtlich zusätzlicher Standorte im Sinne des 
§ 111 Abs. 1 durch einen verantwortlichen Leiter, den Fahrschulleiter, vertreten 
lassen, wobei der Fahrschulbesitzer für die wirtschaftlichen Angelegenheiten des 
Betriebes verantwortlich bleibt. Der Fahrschulbesitzer hat das Vertretungsverhält-
nis jedenfalls zu beenden, wenn er davon Kenntnis erlangt, dass der Fahrschullei-
ter die in Abs. 1 genannten Pflichten nicht mehr verlässlich erfüllt. Jede Beendi-
gung des Vertretungsverhältnisses ist der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzei-
gen. 
 

 
6  RV zu BGBl. I 35/2023. 
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 (1b) Wird ein Fahrschulleiter bestellt, so tritt dieser hinsichtlich der Wahrneh-
mung aller sich aus kraftfahrrechtlichen Bundesgesetzen und aus den auf Grund 
dieser Bundesgesetze erlassenen Verordnungen ergebenden Pflichten und der 
daraus resultierenden verwaltungsstrafrechtlichen Verantwortung an die Stelle 
des Fahrschulbesitzers. 
 

 (2) Ein Fahrschulleiter ist erforderlich, wenn 
1.  der Fahrschulbesitzer durch eine länger als sechs Wochen dauernde, 
nicht von ihm selbst zu vertretende Abwesenheit daran gehindert ist, den 
Betrieb seiner Fahrschule selbst zu leiten oder 

2.  der Fahrschulbesitzer durch eine länger als sechs Wochen dauernde, 
von ihm selbst zu vertretende Abwesenheit den Betrieb seiner Fahrschule 
nicht selbst leitet oder 

3.  dem Fahrschulbesitzer die Leitung von der Bezirksverwaltungsbehörde  
untersagt wurde (§ 115 Abs. 3) oder 

4.  eine Fahrschule nach dem Tod ihres Besitzers vom hinterbliebenen Ehe-
gatten oder von Nachkommen ersten Grades weitergeführt wird (§ 108 
Abs. 3), die die Voraussetzungen des § 109 Abs. 1 nicht erfüllen. 

 

 (3) Als Fahrschulleiter (Abs. 1) darf nur eine Person verwendet werden, die die 
im § 109 Abs. 1 angeführten Voraussetzungen erfüllt oder die bereits berechtigt 
ist, eine Fahrschule zu leiten, und die nicht bereits Besitzer oder Leiter von zwei 
anderen Fahrschulen ist. 
 

 (3a) Die Vertretung des Fahrschulbesitzers durch den Fahrschulleiter ist durch 
schriftlichen Vertrag zu regeln, wobei der jeweilige Vertrag so gestaltet werden 
muss, dass der Fahrschulleiter die in Abs. 1 genannten Pflichten eigenverantwort-
lich erfüllen kann. Jedenfalls hat der Vertrag die Rahmenbedingungen der  
wirtschaftlichen Gebarung zu regeln. 
 

 (4) Die Verwendung als Fahrschulleiter bedarf der Bewilligung der Bezirksver-
waltungsbehörde; diese ist zu erteilen, wenn die in den Abs. 3 und 3a hiefür ange-
führten Voraussetzungen gegeben sind und die in Abs. 2 genannten Gründe oder 
zusätzliche Standorte im Sinne des § 111 Abs. 1 vorliegen. Im Falle des Abs. 2 Z 2 
darf die Bewilligung nicht erteilt werden, wenn zu erwarten ist, dass sich der Fahr-
schulbesitzer durch eine lange andauernde oder durch wiederholte Abwesenhei-
ten der Verpflichtung zur persönlichen Leitung (Abs. 1) entziehen will. Die Bewilli-
gung ist zu entziehen, wenn diese Voraussetzungen oder die Gründe für die Ver-
tretung nicht mehr vorliegen. 
 
 
§ 114 Abs. 1 hat zu lauten: (ab 01.01.2024) 
 
  (1) Der Fahrschulbesitzer hat der Bezirksverwaltungsbehörde die in seiner 
Fahrschule verwendeten Lehrpersonen und Änderungen im Stande des Lehrper-
sonals anzuzeigen. 
 
 
§ 114 Abs. 1a entfällt: (ab 01.01.2024) 
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§ 114 Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 7 haben zu lauten: (ab 01.01.2024) 
 
 (2) Mit jeder auszubildenden Person ist vom Fahrschulbesitzer ein schriftlicher 
Ausbildungsvertrag zu schließen; dieser hat den Umfang der von der Fahrschule 
zu erbringenden Leistung und das vom Auszubildenden zu bezahlende Entgelt zu 
regeln. Wird der Vertrag durch einen bestellten Fahrschulleiter abgeschlossen, so 
ist eine Vertragsausfertigung auch dem Fahrschulbesitzer zu übermitteln. 
 

  (3) Für Schulfahrten verwendete Fahrzeuge müssen durch am Fahrzeug 
angebrachte Tafeln mit dem Buchstaben „L“ in vollständig sichtbarer und dauernd 
gut lesbarer und unverwischbarer weißer Schrift auf blauem Grund sowie durch am 
Fahrzeug angebrachte Tafeln mit der vollständig sichtbaren und dauernd gut les-
baren und unverwischbaren Aufschrift „Fahrschule“ in schwarzer Schrift auf gel-
bem Grund aus beiden Fahrtrichtungen anderen Straßenbenützern als für Schul-
fahrten verwendete Fahrzeuge erkennbar sein; die Aufschrift „Fahrschule“ darf 
durch zusätzliche Angaben über die Fahrschule ergänzt sein. Bei Motorrädern 
können die vorgeschriebenen Aufschriften statt auf dem Fahrzeug auch über der 
Kleidung des Fahrschülers und des Lehrenden angebracht sein. Die Bezeichnung 
der Fahrschule muss dem gemäß § 112 Abs. 1 genehmigten Wortlaut entsprechen, 
wobei der Name des Inhabers der Fahrschulbewilligung weggelassen werden 
kann. 
 

  (7) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Leistung der Fahrschule und 
den ordnungsgemäßen Zustand ihrer Räume, Lehrbehelfe, Übungsplätze und 
Schulfahrzeuge sowie die Einhaltung der Bestimmungen des § 112 Abs. 1a zu 
überwachen und kann jederzeit überprüfen, ob beim Fahrschulbesitzer oder Fahr-
schulleiter die Voraussetzungen für die Erteilung der Fahrschulbewilligung und 
bei den Fahrschullehrern und Fahrlehrern die Voraussetzungen für die Erteilung 
der Fahrschullehrer- oder Fahrlehrerberechtigung noch gegeben sind. Der Fahr-
schulbesitzer hat dafür zu sorgen, dass bei seiner Abwesenheit eine in der Fahr-
schule anwesende Person den Organen der Bezirksverwaltungsbehörde, die mit 
der Fahrschulinspektion betraut sind, die Besichtigung ermöglicht, sie auf deren 
Verlangen begleitet, die erforderlichen Auskünfte erteilt sowie Einsicht in Unterla-
gen gewährt. Die Bezirksverwaltungsbehörde ist befugt, Ablichtungen, Abschrif-
ten oder Auszüge von Unterlagen, die im Rahmen der Fahrschulinspektion zu 
überprüfen sind, anzufertigen oder sich vom Fahrschulbesitzer übermitteln zu 
lassen. Sie kann anordnen, dass in den Schulräumen bestimmte Bekanntmachun-
gen anzuschlagen sind. Sie kann ferner Anordnungen zur Behebung von Mängeln 
treffen. Den Anordnungen der Bezirksverwaltungsbehörde ist unverzüglich zu 
entsprechen. Fahrschulinspektionen sind regelmäßig und in jeder Fahrschule 
zumindest einmal alle drei Jahre durchzuführen. Durch Verordnung des Bundes-
ministers für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
kann die Verwendung einheitlicher Arbeitshilfsmittel wie Unterlagen, Checklisten, 
Berichtsmuster oder Datenbanken, die vom Bundesminister für Klimaschutz,  
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zur Verfügung gestellt 
werden, angeordnet werden. 
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§ 114 Abs. 8 wird angefügt: (ab 01.01.2024) 
 
  (8) Zum Zweck der Durchführung der Fahrschulinspektion ist die Bezirks-
verwaltungsbehörde berechtigt, hinsichtlich der Personen- und Verfahrensdaten 
von Führerscheinwerbern Einsicht in das Führerscheinregister zu nehmen. 
 
 
§ 114a Abs. 1 hat zu lauten: (ab 01.01.2024) 
 
  § 114a. (1) Verfahren und Amtshandlungen nach diesem Bundesgesetz 
betreffend Erteilung, Ausdehnung oder Entziehung einer Fahrschulbewilligung,  
Erteilung oder Widerruf einer Betriebsgenehmigung, Bestellung eines Fahrschul-
leiters, Bewilligung einer Standortverlegung, Erteilung, Ausdehnung oder Entzie-
hung einer Fahrschullehrer- oder Fahrlehrerberechtigung sowie Erfassung der 
Weiterbildung des Lehrpersonals sind unter besonderer Berücksichtigung auto-
mationsunterstützter Datenverarbeitung in Form einer Datenbank durchzuführen. 
Diese Datenbank dient der Durchführung einer Fahrschulinspektion und Überprü-
fung der Stellen, die zur Ausbildung für die Lenkberechtigung der Klasse AM oder 
zur Durchführung der Mehrphasenausbildung berechtigt sind und sie soll Grund-
lagen für einen Preisvergleich der Fahrschulen enthalten. 
 
 
§ 114b Abs. 1 Z 1 lit. a hat zu lauten: (ab 01.01.2024) 
 

a)  Bezeichnung der Fahrschule, Namen, Vornamen und Geburtsdatum des 
Inhabers der Fahrschulbewilligung, im Falle einer Leiterbestellung auch 
des Leiters der Fahrschule, 

 
 
§ 114b Abs. 1 Z 1 lit. f hat zu lauten: (ab 01.01.2024) 
 

f)  Namen, Vornamen und Geburtsdatum des in der Fahrschule beschäftig-
ten Lehrpersonals; die Fahrzeugklassen, für die sie berechtigt sind, die 
Ausbildung vorzunehmen und Zusatzqualifikationen sowie die Gültig-
keitsdauer dieser Berechtigungen, 

 
 
§ 114b Abs. 1 Z 3 hat zu lauten: (ab 01.01.2024) 
 

3.  Daten der Fahrlehrer (§ 116), einschließlich Fahrlehrassistenten: Namen, 
Vornamen und Geburtsdatum, die Fahrzeugklassen für die sie berechtigt 
sind die Ausbildung vorzunehmen und Zusatzqualifikationen, sowie die 
Gültigkeitsdauer dieser Berechtigungen; Datum des Ausbildungsbeginns, 
Datum der abgelegten Prüfungen, Datum der erstmaligen Berechtigungen, 
allfälliger Widerruf der Berechtigungen. 
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§ 114b Abs. 1 Z3a wird eingefügt: (ab 01.01.2024) 
 

3a.  Für die Herstellung des Fahrlehrausweises ist ein Lichtbild der betreffen-
den Personen in gescannter Form zu speichern, soferne nicht auf das im 
Führerscheinregister gespeicherte Lichtbild zugegriffen werden kann. Die 
Bezirksverwaltungsbehörde ist berechtigt auf die im Führerscheinregister 
gespeicherten Lichtbilder der Personen, die einen Fahrlehrausweis bean-
tragen, zuzugreifen und diese zu verwenden. 

 
 
§ 114b Abs. 1a wird eingefügt: (ab 01.01.2024) 
 
 (1a) Die im Zuge der Ausbildung des Lehrpersonals jeweils absolvierten Aus-
bildungsteile (§ 116 Abs. 2) sind von der Fahrschule oder der ermächtigten Aus-
bildungsstätte, bei der die Ausbildung absolviert worden ist, in die Fahrschulda-
tenbank bei der betreffenden Person einzutragen. Ebenso ist die absolvierte Wei-
terbildung gemäß § 116 Abs. 9 von der ermächtigten Ausbildungsstätte oder vom 
Fachverband der Fahrschulen und des Allgemeinen Verkehrs in die Fahrschulda-
tenbank bei der betreffenden Person einzutragen. 
 
 
§ 114b Abs. 6 Z 1 hat zu lauten: (ab 01.01.2024) 
 

1.  nach dem Tod der jeweiligen Person (Inhaber der Fahrschulbewilligung, 
Fahrschulleiter, Fahrschullehrer, Fahrlehrer, Instruktor), 

 
 
§ 115 Abs. 2 lit. b und lit. c haben zu lauten: (ab 01.01.2024) 
 

b)  die im § 110 Abs. 1 angeführten sachlichen Voraussetzungen nicht mehr 
gegeben sind, 

c)  die Fahrschule seit mehr als sechs Wochen ohne verantwortliche Leitung 
(§ 113 Abs. 1 bis 2) ist oder 

 
 
§ 115 Abs. 4 wird angefügt: (ab 01.01.2024) 
 
 (4) Werden die Aufgaben nicht ordnungsgemäß besorgt oder wird gegen die 
Ausbildungsvorschriften verstoßen, kann die Bezirksverwaltungsbehörde den 
Ausschluss bestimmter Personen von dieser Tätigkeit anordnen oder, wenn in 
einer Fahrschule eine schriftliche Anordnung zur Behebung von Mängeln erfolg-
los bleibt oder neuerlich schwere Mängel festgestellt werden, die weitere Durch-
führung dieser Tätigkeiten in dieser Fahrschule untersagen. 
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§ 116 samt Überschrift hat zu lauten: (ab 01.01.2024) 
 

§ 116. Lehrpersonal 
 

§ 116. (1) Die Berechtigung, an einer Fahrschule praktischen Unterricht zu erteilen 
(Fahrlehrberechtigung), darf nur Personen erteilt werden, 

1.  bei denen die im § 109 Abs. 1 lit. b und g angeführten Voraussetzungen 
vorliegen, 

2.  die die einzelnen Module der vorgeschriebenen Ausbildung absolviert und 
die erforderlichen Nachweise erbracht haben und 

3.  die die Lehrbefähigungsprüfung (§ 118) bestanden haben. 
 

 (2) Zur Erlangung einer Fahrlehrberechtigung sind folgende Module in der 
angegebenen Reihenfolge zu absolvieren, wobei die Module 1, 2 und 3 auch 
gleichzeitig absolviert werden dürfen: 

1.  theoretisches Basiswissen in einer Fahrschule oder in einer ermächtigten 
Ausbildungsstätte, 

2.  theoretisches Spezialwissen in einer ermächtigten Ausbildungsstätte, 
3.  praktische Ausbildung I in einer ermächtigten Ausbildungsstätte, 
4.  erfolgreiche Ablegung einer theoretischen Multiple Choice-Prüfung als 

spezielles Modul der theoretischen Fahrprüfung unter behördlicher Auf-
sicht in einer Fahrschule oder einer ermächtigten Ausbildungsstätte; mit 
Bestehen dieser Prüfung gilt die Person als Fahrlehrassistent und die 
Fahrschule oder die Ausbildungsstätte hat eine Bestätigung darüber aus-
zustellen; diese Bestätigung gilt als Ausweis für diese Personen; wurde die 
Prüfung nicht bestanden, so darf sie nicht vor Ablauf von zwei Wochen 
wiederholt werden, 

5.  praktische Ausbildung II in einer Fahrschule als Fahrlehrassistent unter 
Aufsicht eines Fahrlehrcoachs, davon Erteilen von praktischem Unterricht 
im Ausmaß von mindestens 160 Unterrichtseinheiten (UE) zum Teil unter 
Aufsicht, zum Teil allein, während eines Zeitraumes von längstens vier  
Monaten; aus berücksichtigungswürdigen Gründen ist eine Verlängerung 
des Zeitraumes möglich, jedoch nur bis zur Absolvierung der 160 UE, 

6.  theoretische Abschlussausbildung (Risikokompetenz, Moderatoren-
Seminar für Mehrphasenausbildung, begleitende Schulung bei der vorge-
zogenen Lenkberechtigung für die Klasse B oder bei Übungsfahrten) in ei-
ner ermächtigten Ausbildungsstätte. 

Die jeweiligen Ausbildungmodule sind von der Fahrschule oder der ermächtigten 
Ausbildungsstätte als Präsenzunterricht durchzuführen und in der Fahrschulda-
tenbank zu vermerken. 
 

 (3) Die Berechtigung an einer Fahrschule theoretischen und praktischen Unter-
richt zu erteilen (Fahrschullehrberechtigung), darf nur Personen erteilt werden, die 
neben den Anforderungen des Abs. 1 und 2 

1.  ein in Österreich gültiges Reifeprüfungszeugnis besitzen oder jedenfalls im 
letzten Jahr und insgesamt mindestens zwei Jahre lang während der letz-
ten fünf Jahre vor der Einbringung des Antrages praktischen Unterricht in 
einer Fahrschule erteilt haben und 

2.  das entsprechende Ausbildungsmodul für die Fahrschullehrberechtigung 
in einer ermächtigten Ausbildungsstätte absolviert haben. 
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 (4) Bei der Erteilung einer Fahrlehrberechtigung oder einer Fahrschullehrbe-
rechtigung sind die Bestimmungen des § 109 Abs. 5 bis 9 über die Berücksichti-
gung von in anderen EWR-Vertragsstaaten erworbenen Ausbildungen und Befähi-
gungen sinngemäß anzuwenden. 
 

 (5) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat auf Antrag unter Beachtung der Best-
immungen des Abs. 1 Z 1 und gegebenenfalls des Abs. 3 Z 2 Personen mit einer 
Lehrberechtigung als Heeresfahrlehrer eine Fahrlehrberechtigung oder Personen 
mit einer Lehrberechtigung als Heeresfahrschullehrer eine Fahrschullehrberechti-
gung für die jeweils in Betracht kommenden Klassen zu erteilen, wenn ein solcher 
Antrag bis zum Ablauf eines Jahres nach dem Ausscheiden aus der Fachverwen-
dung beim Bundesministerium für Landesverteidigung unter Vorlage einer 
Dienstbestätigung des Bundesministeriums für Landesverteidigung gestellt wird. 
 

 (6) Hinsichtlich des Umfanges einer Fahrlehrberechtigung oder einer Fahr-
schullehrberechtigung gilt § 2 Abs. 1 bis 3 FSG mit der Maßgabe, dass die Fahr-
lehrberechtigung für die Klasse C oder Klasse D nicht auch die Fahrlehrberechti-
gung für die Klassen B und F umfasst. 
 

 (7) Bei Ausdehnung einer Fahrlehrberechtigung oder Fahrschullehrberechti-
gung auf weitere Klassen ist die Bestimmung des § 109 Abs. 1 lit. g hinsichtlich 
der erforderlichen Fahrpraxis mit der Maßgabe anzuwenden, dass entweder 

1. glaubhaft gemacht wird, dass mindestens ein Jahr lang Fahrzeuge dieser 
Klassen tatsächlich gelenkt worden sind, oder 

2. ein Lehrplanseminar für die in Frage kommende Klasse bei den zur Ausbil-
dung von Lehrpersonal ermächtigten Ausbildungsstätten absolviert  
worden ist. 

Hinsichtlich der einzelnen Ausbildungsmodule gilt Abs. 2 Z 2 bis 5 sinngemäß, mit 
der Maßgabe, dass die Module 2 und 3 auch gleichzeitig absolviert werden dürfen 
und Modul 4 nicht erforderlich ist. 
 

 (8) Über einen Antrag auf Erteilung einer Fahrlehrberechtigung oder einer 
Fahrschullehrberechtigung entscheidet die Bezirksverwaltungsbehörde, in deren 
Sprengel die besuchte Ausbildungsstätte ihren Sitz hat. Die ermächtigte Ausbil-
dungsstätte ist frei wählbar. Der Antrag kann bei einer Fahrschule oder einer er-
mächtigten Ausbildungsstätte eingebracht werden. Diese Stelle hat den Antrag 
unverzüglich, spätestens am nächsten Arbeitstag in der Fahrschuldatenbank zu 
erfassen und im Wege der Fahrschuldatenbank der zuständigen Behörde zu 
übermitteln. Mit Erfassen des Antrages in der Fahrschuldatenbank gilt der Antrag 
als eingelangt. Die Behörde hat das Vorliegen der Voraussetzungen des Abs. 1 Z 1 
jedenfalls vor der theoretischen Multiple Choice-Prüfung gemäß Abs. 2 Z 4 zu 
prüfen. Liegen die Vorausetzungen nicht vor, darf diese Prüfung nicht abgenom-
men werden. 
 

 (9) Personen mit Fahrlehr- oder Fahrschullehrberechtigung haben eine regel-
mäßige Weiterbildung von 16 Unterrichtseinheiten innerhalb von vier Jahren in 
ermächtigten Ausbildungsstätten oder beim Fachverband der Fahrschulen und 
des Allgemeinen Verkehrs zu absolvieren. Die absolvierte Weiterbildung ist von 
der durchführenden Stelle in der Fahrschuldatenbank zu vermerken. Wurde die 
erforderliche Weiterbildung nicht absolviert, so darf diese Person keinen Unter-
richt mehr erteilen. Die ermächtigten Ausbildungsstätten und der Fachverband 
haben ihr Weiterbildungsangebot in Ausmaß und Art so zu gestalten, dass es dem 
Lehrpersonal möglich ist, seiner Weiterbildungsverpflichtung von 16 Unterrichts-
einheiten innerhalb von vier Jahren nachzukommen. 
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 (10) Die Fahrlehrberechtigung oder die Fahrschullehrberechtigung ist zu ent-
ziehen, wenn die Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht mehr gegeben sind; 
dies gilt jedoch nicht bei der Entziehung der Lenkberechtigung wegen mangelnder 
gesundheitlicher Eignung. Im Falle einer Entziehung ist der Fahrlehrausweis un-
verzüglich bei der Bezirksverwaltungsbehörde abzugeben. 
 

 (11) Sofern eine Ausbildung von Lehrpersonal in Ausbildungsstätten vorge-
schrieben ist, darf das nur durch Ausbildungsstätten erfolgen, die hiezu vom Lan-
deshauptmann ermächtigt worden sind. Vor der Entscheidung sind die zuständi-
gen gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu 
hören. 
 

 (12) Durch Verordnung der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Ener-
gie, Mobilität, Innovation und Technologie sind nach den Erfordernissen der Ver-
kehrssicherheit, dem jeweiligen Stand der Wissenschaft und Technik entspre-
chend, die näheren Bestimmungen über 

1.  Inhalt und Ausmaß der Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals, 
2.  die in Abs. 2 Z 4 angeführte Prüfung und den dafür zu erstattenden Kos-

tenbeitrag, 
3.  die Anforderungen an den Fahrlehr-Coach (Abs. 2 Z 5), 
4.  die im Abs. 11 angeführten Ausbildungsstätten hinsichtlich 
 a)  ihrer Ausstattung, 
 b)  ihres Lehrpersonals und 
 c)  ihres Lehrplanes 

festzusetzen. 
 
 
§ 117 samt Überschrift hat zu lauten: (ab 01.01.2024) 
 

§ 117. Fahrlehrausweis 
 

§ 117. (1) Fahrlehrausweise werden im Scheckkartenformat von einem von der 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie bestimmten Dienstleister im Auftrag der Bezirksverwaltungsbehörde 
ausgestellt. 
 

 (2) Wird die Lehrbefähigungsprüfung bestanden, so hat die Bezirksverwal-
tungsbehörde den Auftrag zur Herstellung des Fahrlehrausweises zu erteilen und 
den entsprechenden Datensatz an den Dienstleister elektronisch zu übermitteln. 
Dem Ausweis muss zu entnehmen sein, für welche Klassen von Fahrzeugen  
Unterricht erteilt werden darf. 
 

 (3) Die Lehrpersonen haben ihren Fahrlehrausweis, gegebenenfalls die Bestä-
tigung gemäß § 116 Abs. 2 Z 4 oder die Bestätigung über die bestandene Lehrbe-
fähigungsprüfung gemäß § 118 Abs. 6, beim Erteilen des praktischen Unterrichtes 
auf Schulfahrten mitzuführen und den Organen des öffentlichen Sicherheitsdiens-
tes oder der Straßenaufsicht auf Verlangen zur Überprüfung auszuhändigen. 
Wenn jemand die Berechtigung zum Erteilen von praktischem Unterricht verliert, 
so hat diese Person ihren Fahrlehrausweis unverzüglich der Bezirksverwaltungs-
behörde abzuliefern. 
 

 (4) Die nähere Ausgestaltung des Fahrlehrausweises, insbesondere Form und 
Inhalte, sowie der dafür zu entrichtende Kostenersatz sind durch Verordnung der 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie festzulegen. 
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§ 118 samt Überschrift hat zu lauten: (ab 01.01.2024) 
 

§ 118. Lehrbefähigungsprüfung 
 

§ 118. (1) Vor der Erteilung der Fahrlehrberechtigung oder der Fahrschullehrbe-
rechtigung hat die Bezirksverwaltungsbehörde ein Gutachten eines rechtskundi-
gen und eines technischen gemäß § 127 Abs. 2 und 3 bestellten Sachverständigen 
darüber einzuholen, ob die Person die Lehrbefähigung für die in Betracht kom-
menden Klassen von Fahrzeugen besitzt. Dieses Gutachten ist auf Grund der 
Lehrbefähigungsprüfung zu erstatten. Es hat nur auszusprechen, ob die Person 
die Lehrbefähigung für die in Betracht kommenden Klassen von Fahrzeugen  
besitzt oder nicht. Wurde die Prüfung nicht bestanden, so darf sie nach einem 
Monat wiederholt werden. Im Zuge desselben Verfahrens darf die Prüfung nicht 
mehr als viermal wiederholt werden. Das Gutachten ist von beiden Sachverständi-
gen gemeinsam zu erstatten und darf nur „fachlich befähigt“ lauten, wenn beide 
Sachverständigen dieser Ansicht sind. Bei Zurückziehung oder Ablehnung des 
Antrages wegen mangelnder Lehrbefähigung darf ein neuerlicher Antrag nicht vor 
Ablauf von zwei Jahren gestellt werden. 
 

 (2) Die Lehrbefähigungsprüfung zur Erlangung einer Fahrlehrberechtigung 
oder einer Fahrschullehrberechtigung hat aus einer theoretischen und einer prak-
tischen Prüfung zu bestehen. 
 

 (3) Die theoretische Prüfung ist mündlich abzunehmen. Die Bewerber haben im 
Zuge der mündlichen Prüfung auch ihre Fähigkeit zu erweisen, die zum Lenken 
von Fahrzeugen der in Betracht kommenden Klassen notwendigen Kenntnisse in 
geeigneter Weise zu vermitteln. Bei Bewerbern um eine Fahrschullehrberechti-
gung ist hiezu auch ein Vortrag über ein im Fahrschulunterricht in Betracht kom-
mendes Thema erforderlich. 
 

 (4) Im Falle einer Ausdehnung einer Fahrlehrberechtigung auf eine Fahrschul-
lehrberechtigung derselben Klasse ist nur der Vortrag über ein im Fahrschulunter-
richt in Betracht kommendes Thema, sofern dieser nicht bereits einmal gehalten 
worden ist, erforderlich. Im Falle einer Ausdehnung einer Fahrschullehrberechti-
gung auf weitere Klassen ist ein neuerlicher Vortrag nicht erforderlich. 
 

 (5) Die praktische Prüfung darf erst abgenommen werden, wenn die theoreti-
sche Prüfung mit Erfolg abgelegt worden ist. Bei der praktischen Prüfung ist eine 
Prüfungsfahrt vorzunehmen, bei der die Person auch in den schwierigsten Ver-
kehrslagen ihre Fahrsicherheit und ihre Fähigkeit zu erweisen hat, Fahrschülern in 
geeigneter Weise die Fertigkeit zu vermitteln, ein Kraftfahrzeug sachgemäß und 
vorschriftsmäßig zu lenken, und bei Gefahren und Fehlern eines Fahrschülers 
rechtzeitig auf die Fahrweise entsprechend Einfluss zu nehmen. 
 

 (6) Nach der Prüfung haben die Prüfer dem Prüfungswerber bekanntzugeben, 
ob die Prüfung bestanden worden ist. Wurde die Prüfung nicht bestanden, haben 
sie die Begründung hiefür bekanntzugeben. Wurde die theoretische Prüfung oder 
der Vortragsteil bei der Fahrschullehrberechtigung bestanden, so darf die theore-
tische Prüfung oder der bereits bestandene Teil bei Wiederholungen innerhalb von 
sechs Monaten nicht mehr abgenommen werden. Mit Bestehen der Lehrbefähi-
gungsprüfung gilt die Fahrlehrberechtigung oder die Fahrschullehrberechtigung 
als erteilt und seitens der Sachverständigen ist eine Bestätigung darüber auszu-
stellen. Diese Bestätigung ersetzt den Fahrlehrausweis bis zur Zustellung des 
Ausweises, längstens jedoch für die Dauer von vier Wochen. 
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 (7) Durch Verordnung sind nach den Erfordernissen der Verkehrs- und Be-
triebssicherheit und der Ausbildung von Kraftfahrzeuglenkern, dem jeweiligen 
Stand der Technik entsprechend, die näheren Bestimmungen über die Lehrbefähi-
gungsprüfung festzusetzen. 
 
 
§ 119 Abs. 5 hat zu lauten: (ab 01.01.2024) 
 
 (5) Für die in den Abs. 1, 3 und 4 angeführten Anstalten, Leiter und Ausbildner 
gelten die Bestimmungen der §§ 112 bis 114 und 116 sinngemäß. Ein Leiter kann 
auch für mehrere Anstalten bestellt werden; die in § 111 Abs. 1 vorgesehene Be-
schränkung ist in derartigen Fällen nicht anwendbar. 
 
 
§ 122 Abs. 5 hat zu lauten: 
 
 (5) Nach der Erteilung der Bewilligung hat der Bewerber um eine Lenkberech-
tigung die praktische Hauptschulung in Form von Übungsfahrten mit dem Beglei-
ter durchzuführen. Über diese Übungsfahrten ist ein Fahrtenprotokoll zu führen. 
Nach mindestens 1 000 gefahrenen Kilometern ist gemeinsam mit dem Begleiter 
eine Beobachtungsfahrt im Rahmen einer Fahrschule durchzuführen und es ist die 
Perfektionsschulung in einer Fahrschule zu absolvieren. Durch Verordnung sind 
der Umfang und die Inhalte der in der Fahrschule zu absolvierenden Ausbil-
dungsteile festzusetzen. Das Fahrtenprotokoll ist in der Fahrschule abzugeben, 
vor Ausstellung des Nachweises über die Absolvierung der jeweils erforderlichen 
Ausbildung gemäß § 10 Abs. 2 FSG von der Fahrschule auf Vollständigkeit und 
Plausibilität zu überprüfen und mindestens drei Jahre lang aufzubewahren und auf 
Verlangen der Behörde vorzulegen. 
 
 
§ 123 Abs. 2a wird eingefügt: 
 
 (2a) An der Vollziehung dieses Bundesgesetzes durch die Bezirksverwal-
tungsbehörden, die Landespolizeidirektionen und den Landeshauptmann hat die 
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft mitzuwirken; 
sie unterliegt dabei den Weisungen der zuständigen Behörden. Die Autobahnen- 
und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft hat die rechtmäßige Durch-
führung von Transporten mit Ausnahmebewilligung des Landeshauptmannes 
gemäß § 82 Abs. 5, § 101 Abs. 5 oder § 104 Abs. 9 (Sondertransporte) oder von 
eingeschränkt zugelassenen Fahrzeugen (§ 39) auf den ihr als Straßenerhalter 
zugewiesenen Straßen zu überwachen. Die Autobahnen- und Schnellstraßen-
Finanzierungs-Aktiengesellschaft hat sich für diese Aufgaben besonders geschul-
ter Organe (Organe der Sondertransportkontrolle) zu bedienen, welche gegenüber 
den zuständigen Behörden bekannt zu geben sind. Die Organe der Sondertrans-
portkontrolle haben das Vorliegen der entsprechenden Ausnahmebewilligungen, 
die Einhaltung der Bescheidauflagen und die Einhaltung der bewilligten  
Gewichtsgrenzen zu überprüfen. Zu diesen Zwecken haben die Organe der  
Sondertransportkontrolle Fahrzeuge anzuhalten bzw. auszuleiten und Verwiegun-
gen durchzuführen. Der Fahrzeuglenker hat an der Kontrolle durch diese Organe 
mitzuwirken und auf Verlangen mitgeführte Dokumente zur Überprüfung auszu-
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händigen. Bei festgestellten Übertretungen haben die Organe der Sondertrans-
portkontrolle Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwal-
tungsstrafverfahren erforderlich sind, zu treffen, und sind die Organe der Sonder-
transportkontrolle berechtigt, eine vorläufige Sicherheit bis zu einem Betrag von 
2 180 Euro einzuheben. Weiters sind die Organe der Sondertransportkontrolle 
berechtigt, bei Nichtvorliegen einer Ausnahmebewilligung, bei Missachtung der 
Bescheidauflagen oder bei einer Überschreitung der bewilligten Gewichtsgrenzen 
eine Unterbrechung der Fahrt anzuordnen und ihre Fortsetzung durch geeignete 
Maßnahmen zu verhindern. Wurde eine Überschreitung gemäß § 101 Abs. 5 fest-
gestellt, so hat der Zulassungsbesitzer des Fahrzeuges die Kosten des Wägens 
und bei einem angeordneten Ab- oder Umladen die Kosten der allfälligen Nachwä-
gungen gegenüber der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-
Aktiengesellschaft zu ersetzen; der Lenker des Kraftfahrzeuges gilt als Vertreter 
des Zulassungsbesitzers, falls dieser nicht selbst oder ein von ihm bestellter Ver-
treter anwesend ist. Weigert sich der Lenker, zu einer Waage zu fahren oder das 
Fahrzeug auf die Waage zu stellen, so ist die Annahme gerechtfertigt, dass die 
bewilligten Gewichtsgrenzen/Achslasten überschritten werden. Die Organe der 
Sondertransportkontrolle sind berechtigt, die in § 134 Abs. 4 und 4a vorgesehenen 
Maßnahmen anzuwenden. 
 
 
§ 125 Abs. 4 wird angefügt: 
 
 (4) Der Landeshauptmann kann auch Personen, die 
 1.  die Meisterprüfung im Kraftfahrzeugtechnikerhandwerk erfolgreich  
  abgelegt haben, 
 2.  eine Reifeprüfung oder Berufsreifeprüfung erfolgreich bestanden haben, 
 3.  über eine mindestens dreijährige Tätigkeit im Kraftfahrwesen verfügen und 
 4.  im Besitz einer Lenkberechtigung für die Klasse B seit mindestens drei 

Jahren sowie einer Lenkberechtigung für die Klasse C sind, 
zu Sachverständigen gemäß Abs. 1 bestellen, wenn er festgestellt hat, dass sie 
über die erforderliche fachliche Befähigung für diese Tätigkeit verfügen. Eine 
solche Feststellung gilt für das gesamte Bundesgebiet. 
 
 
§ 131b Abs. 3 Z 2 hat zu lauten: 
 

 2.  je einem Vertreter 
a)  der Bundesarbeitskammer, 
b)  der Wirtschaftskammer Österreich, 
c)  der Vereine von Fahrzeugbesitzern, die im Kraftfahrbeirat vertreten 

sind, 
d)  der Interessenkreise Versicherungsunternehmungen und Fahrzeug-

industrie, 
e)  von Vereinigungen, die sich mit der Erhaltung und Förderung histo-

rischer Fahrzeuge befassen, 
f)  der Sachverständigen gemäß § 125 bei den Ämtern der Landesregie-

rungen, 
g)  von Vereinigungen, die sich die Wahrnehmung der Belange der in 

die Gerichtssachverständigen- und Gerichtsdolmetscherliste (§ 2 
Abs. 1 des Sachverständigen- und Dolmetschergesetzes, BGBl. Nr. 
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137/175) im Fachgebiet 17.47 – Historische Fahrzeuge (Oldtimer) 
eingetragenen Sachverständigen zur Aufgabe machen. 

 
 
§ 132 Abs. 35 und Abs. 36 werden angehängt: 
 
 (35) Zum Zwecke der Datenbereinigung und der Korrektur von mangelhaften 
Daten und von Mehrfachspeicherungen von Unternehmen in der Zulassungsevi-
denz sowie der eindeutigen Identifikation eines konkreten Unternehmens als Zu-
lassungsbesitzer und der eindeutigen Zuordnung von Fahrzeugen zu Zulassungs-
besitzern hat vor Inkrafttreten des § 40 Abs. 2b eine einmalige Datenbereinigung 
der Zulassungsevidenz durch Abgleich mit dem Unternehmensregister gemäß 
§ 25 Bundesstatistikgesetz 2000 zu erfolgen. In die Zulassungsevidenz sind dabei 
aus dem Unternehmensregister Name, Sitz des Unternehmens, Zustelladresse, die 
Kennziffer des Unternehmensregisters, die jeweilige Stammzahl gemäß § 6 Abs. 3 
E-GovG sowie die Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID-Nummer) zu über-
nehmen und abzugleichen. Dabei sind bei Abweichungen beim Rechtsformzusatz 
der Firma oder bei der Schreibweise von topographischen Namen beim Sitz die 
Schreibweisen in der Zulassungsevidenz mit der Schreibweise des Unterneh-
mensregisters zu überschreiben. Nicht zu übernehmen sind sonstige Abweichun-
gen bei Firma und Sitz. Weicht der dauernde Standort des Fahrzeuges im Sinne 
des § 40 vom Sitz des Unternehmens ab, so ist der dauernde Standort gemäß § 40 
als Zulassungsadresse in der Zulassungsevidenz beizubehalten und der Sitz des 
Unternehmens zusätzlich aus dem Unternehmensregister zu übernehmen und zu 
speichern. 
 

 (36) Im Hinblick auf die Änderungen durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 
35/2023 im XI. Abschnitt gelten folgende Übergangsregelungen: 

1.  § 114 Abs. 2 gilt nicht für Ausbildungen, die bereits vor dem 1. Jänner 2024 
begonnen worden sind; ein schriftlicher Ausbildungsvertrag kann aber 
auch in diesen Fällen abgeschlossen werden. 

2.  Lehrpersonal, das die Ausbildung bereits vor dem 1. Jänner 2024 begon-
nen hat, darf die Ausbildung nach den bisherigen Vorschriften bis längs-
tens 30. Juni 2024 absolvieren; ein Umstieg auf das neue System ist zuläs-
sig, wobei bereits absolvierte Teile anzurechnen sind und nicht wiederholt 
werden müssen. 

3.  Die Bestimmung des § 118 Abs. 4 hinsichtlich der Ausdehnung bestehen-
der Berechtigungen gilt auch für bereits erteilte Berechtigungen. 

4.  Auf Antrag hat die Bezirksverwaltungsbehörde Personen, die nach den 
bisher geltenden Vorschriften eine Fahrschullehrberechtigung besitzen, die 
nicht für alle Klassen gilt, für die sie auch eine Fahrlehrberechtigung besit-
zen, die Fahrschullehrberechtigung für diese Klassen ohne Ausbildung und 
Prüfung zu erteilen und die Ausstellung des Fahrlehrausweises zu veran-
lassen. 

5.  Bereits vor dem 1. Jänner 2024 ausgestellte Fahrlehrerausweise bleiben 
weiter gültig und gelten als Fahrlehrausweise im Sinne des § 117; betroffe-
ne Personen können bei der Bezirksverwaltungsbehörde jederzeit die Aus-
stellung eines Fahrlehrausweises gemäß § 117 beantragen; in diesen  
Fällen ist der bisherige Ausweis abzugeben. 
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§ 134 Abs. 1, Abs. 1a, Abs. 1b, Abs. 1c, Abs. 1d, Abs. 3, Abs. 3c und Abs. 3d 
haben zu lauten: 
 
 (1) Wer 

1.  diesem Bundesgesetz oder 
2.  den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen, Beschei-

den oder sonstigen Anordnungen oder 
3.  den Artikeln 5 bis 9 und 10 Abs. 4 und 5 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 

oder 
4.  der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 oder 
5.  den Artikeln 5 bis 8 und 10 des Europäischen Übereinkommens über die 

Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals 
(AETR), BGBl. Nr. 518/1975, in der Fassung BGBl. III Nr. 69/2010, oder 

6.  dem Artikel 465 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Anhang 31 Teil B Abschnitt 
2, Artikeln 4 bis 6 und 7 Abs. 4 und 5 und Abschnitt 4 des Abkommens, 
ABl. Nr. L 149 vom 30.4.2021, 

zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe 
bis zu 10 000 Euro, im Falle ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu 
sechs Wochen zu bestrafen. Bei der Einbringung von Fahrzeugen in das Bundes-
gebiet sind solche Zuwiderhandlungen auch strafbar, wenn sie auf dem Wege von 
einer österreichischen Grenzabfertigungsstelle, die auf ausländischem Gebiet 
liegt, zur Staatsgrenze begangen werden. Wurde der Täter wegen der gleichen 
Zuwiderhandlung bereits einmal bestraft, so kann an Stelle der Geldstrafe eine 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen verhängt werden. Wurde der Täter wegen der 
gleichen Zuwiderhandlung bereits zweimal bestraft, so können die Geldstrafe und 
die Freiheitsstrafe auch nebeneinander verhängt werden. Die Verhängung einer 
Freiheitsstrafe ist in diesen Fällen aber nur zulässig, wenn es ihrer bedarf, um den 
Täter von weiteren Verwaltungsübertretungen der gleichen Art abzuhalten. Auch 
der Versuch einer solchen Zuwiderhandlung ist strafbar.  
 

 (1a) Übertretungen 
1.  der Artikel 5 bis 9 und 10 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 oder 
2.  der Artikel 5 bis 8 des Europäischen Übereinkommens über die Arbeit des 

im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR), 
BGBl. Nr. 518/1975, in der Fassung BGBl. III Nr. 69/2010, oder 

3.  des Artikel 465 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Anhang 31 Teil B Abschnitt 2, 
Artikeln 4 bis 6 und 7 Abs. 4 und 5 des Abkommens, ABl. Nr. L 149 vom 
30.4.2021, 

sind auch dann als Verwaltungsübertretung strafbar, wenn die Übertretung nicht 
im Inland, sondern auf einer Fahrtstrecke innerhalb des Geltungsbereiches dieser 
Bestimmungen begangen worden ist (Art. 2 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 
561/2006). Als Ort der Übertretung gilt in diesem Falle der Ort der Betretung im 
Inland, bei der die Übertretung festgestellt worden ist. Von einer Bestrafung ist 
jedoch abzusehen, wenn die Übertretung im Bundesgebiet nicht mehr andauert 
und der Lenker nachweist, dass er wegen dieses Deliktes bereits im Ausland be-
straft worden ist.  
 

 (1b) Die Verstöße gegen die Verordnungen (EG) Nr. 561/2006 und (EG) Nr. 
165/2014 werden anhand des Anhanges III der Richtlinie 2006/22/EG, in der Fas-
sung der Verordnung (EU) 2016/403, ABl. Nr. L 74 vom 19. März 2016, S 8, nach 
ihrer Schwere in vier Kategorien (schwerste Verstöße – sehr schwere Verstöße – 
schwere Verstöße – geringfügige Verstöße) aufgeteilt. Die Höhe der Geldstrafe ist 
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nach der Schwere des Verstoßes zu bemessen und hat im Falle eines schweren 
Verstoßes nicht weniger als 200 Euro, im Falle eines sehr schweren Verstoßes 
nicht weniger als 300 Euro und im Falle eines schwersten Verstoßes nicht weniger 
als 400 Euro zu betragen. Dies gilt auch für Verstöße gegen die Artikel 5 bis 8 und 
10 des Europäischen Übereinkommens über die Arbeit des im internationalen 
Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR), die ebenso nach Maßgabe 
des Anhanges III der Richtlinie 2006/22/EG einzuteilen sind. Weiters gilt dies auch 
für Verstöße gegen Artikel 465 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Anhang 31 Teil B 
Abschnitt 2, Artikeln 4 bis 6 und 7 Abs. 4 und 5 und Abschnitt 4 des Abkommens, 
ABl. Nr. L 149 vom 30.4.2021, die ebenso nach Maßgabe des Anhanges III der 
Richtlinie 2006/22/EG einzuteilen sind. 
 

 (1c) Wer als Hersteller oder als gemäß § 29 Abs. 2 in Österreich Bevollmächtig-
ter des Herstellers 

1.  die in unmittelbar anwendbaren Vorschriften der Europäischen Union be-
treffend Betriebserlaubnis für Fahrzeuge genannten Verstöße begangen hat 
oder 

2.  die für die technische Überwachung in Bezug auf die zu prüfenden Positio-
nen erforderlichen technischen Angaben nicht wie in der Durchführungs-
verordnung (EU) 2019/621 der Kommission vom 17. April 2019 über die für 
die technische Überwachung in Bezug auf die zu prüfenden Positionen er-
forderlichen technischen Angaben sowie zur Anwendung der empfohlenen 
Prüfmethoden und zur Festlegung detaillierter Regelungen hinsichtlich des 
Datenformats und der Verfahren für den Zugang zu den einschlägigen 
technischen Angaben, ABl. L 108 vom 23.4.2019, vorgesehen zur Verfü-
gung stellt, 

ist mit einer Geldstrafe bis zu 10 000 Euro zu bestrafen. Auch der Versuch der 
Begehung eines solchen Verstoßes ist strafbar. Betreffen die Verstöße mehrere 
Fahrzeuge, so bezieht sich die Strafdrohung auf jedes einzelne Fahrzeug. 
 

 (1d) Wer als Hersteller oder als gemäß § 29 Abs. 2 in Österreich Bevollmächtig-
ter des Herstellers, als Lieferant oder Händler von Reifen gegen die in der Verord-
nung (EU) 2020/740 über die Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf die Kraft-
stoffeffizienz und andere Parameter, ABl. L 177 vom 5.6.2020, vorgesehenen Ver-
pflichtungen verstößt, ist mit einer Geldstrafe bis zu 10 000 Euro zu bestrafen. 
Auch der Versuch der Begehung eines solchen Verstoßes ist strafbar. 
 

 (3) Bei mit Messgeräten festgestellten Überschreitungen einer ziffernmäßig 
festgesetzten erlaubten Höchstgeschwindigkeit (§ 98) im Ausmaß von 20 bis 
30 km/h kann § 50 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – VStG, BGBl. Nr. 52/1991, 
mit der Maßgabe angewendet werden, dass Geldstrafen bis 70 Euro sofort einge-
hoben werden. Bei Übertretungen des § 4 Abs. 7a und § 101 Abs. 1 lit. a kann § 50 
VStG mit der Maßgabe angewendet werden, dass Geldstrafen bis 210 Euro sofort 
eingehoben werden. Wer Verwaltungsübertretungen nach § 102 Abs. 3 vierter Satz 
in Verbindung mit § 102 Abs. 3c oder § 102 Abs. 4 im Hinblick auf ungebührliche 
Lärmerregung durch gesteuerte Fehlzündungen oder Geräusche durch schlagar-
tiges Abblasen von Überdruck im Ansaugsystem begeht, ist mit einer Geldstrafe 
von 300 bis 10 000 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe von 
24 Stunden bis zu sechs Wochen, zu bestrafen. Weiters kann bei den genannten 
Übertretungen § 50 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – VStG, BGBl. Nr. 52/1991, 
mit der Maßgabe angewendet werden, dass Geldstrafen von 300 Euro sofort ein-
gehoben werden. 
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 (3c) Wer als Lenker eines Kraftfahrzeuges die in § 102 Abs. 3 fünfter Satz ange-
führte Verpflichtung nicht erfüllt, begeht, wenn dies bei einer Anhaltung gemäß 
§ 97 Abs. 5 StVO 1960 festgestellt wird oder aus Beweismaterial aus bildgebender 
Verkehrsüberwachung gemäß §§ 98a, 98b, 98c, 98d oder 98e StVO 1960 einwand-
frei erkennbar ist, eine Verwaltungsübertretung, welche im Falle einer Anhaltung 
mit einer Organstrafverfügung gemäß § 50 VStG mit einer Geldstrafe von 100 Euro 
zu ahnden ist. Wenn die Zahlung des Strafbetrages verweigert wird, oder wenn die 
Übertretung anhand von Beweismaterial aus bildgebender Verkehrsüberwachung 
festgestellt wird, ist von der Behörde eine Geldstrafe bis zu 140 Euro, im Falle der 
Uneinbringlichkeit eine Freiheitsstrafe bis zu 24 Stunden, zu verhängen. Erfolgt 
die Übertretung durch eine Person, die sich noch in der Probezeit befindet, so 
sind auch im Falle einer Anhaltung die Daten der Person (Name, Geburtsdatum) 
sowie Zeit und Ort der Übertretung zu erfassen und es ist die Führerscheinbehör-
de davon zu verständigen. 
 

 (3d) Wer als Lenker eines Kraftfahrzeuges oder als mit einem Kraftfahrzeug 
beförderte Person  

1.  die im § 106 Abs. 2 angeführte Verpflichtung, oder  
2.  die im § 106 Abs. 7 angeführte Verpflichtung  

nicht erfüllt, begeht, wenn dies bei einer Anhaltung gemäß § 97 Abs. 5 StVO 1960 
festgestellt wird, oder aus Beweismaterial aus bildgebender Verkehrsüberwa-
chung gemäß §§ 98a, 98b, 98c, 98d oder 98e StVO 1960 einwandfrei erkennbar ist, 
eine Verwaltungsübertretung, welche im Falle einer Anhaltung mit einer Organ-
strafverfügung gemäß § 50 VStG mit einer Geldstrafe von 50 Euro zu ahnden ist. 
Wenn die Zahlung des Strafbetrages verweigert wird, oder wenn die Übertretung 
anhand von Beweismaterial aus bildgebender Verkehrsüberwachung festgestellt 
wird, ist von der Behörde eine Geldstrafe bis zu 100 Euro, im Falle der Uneinbring-
lichkeit eine Freiheitsstrafe bis zu 24 Stunden, zu verhängen. 
 
 
§ 134a Abs. 4 wird angefügt: 
 
 (4) Soweit in diesem Bundesgesetz auf das Abkommen, ABl. L 149 vom 
30.4.2021, verwiesen wird, ist dies ein Verweis auf das Abkommen über Handel 
und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 
Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und 
Nordirland andererseits, ABl. L 149 vom 30.4.2021, S 10 ff in seiner jeweils gelten-
den Fassung. 
 
 
§ 135 Abs. 31 Z 8 hat zu lauten: 
 

8.  § 4 Abs. 6a Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 9/2017 mit 
1. September 2020. 
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Abs. 39a bis Abs. 45 werden angefügt: 
 
 (39a) § 102e tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft und findet 
erst Anwendung wenn die technischen und organisatorischen Voraussetzungen 
für den Echtbetrieb des digitalen Dokumentennachweises in der zentralen Zulas-
sungsevidenz vorliegen. Dieser Zeitpunkt ist von der Bundesministerin für Digita-
lisierung und Wirtschaftsstandort im Bundesgesetzblatt kundzumachen. 
 

 (40) § 132a samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
48/2021 tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung des genannten Bundesge-
setzes in Kraft und am 1. Oktober 2021 außer Kraft. 
 

 (41) § 20 Abs. 1 Z 4 lit. k in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
190/2021 tritt mit dem auf den Tag der Kundmachung folgenden Monatsersten in 
Kraft. 
 

 (42) § 58 Abs. 2, § 102 Abs. 3c, § 134 Abs. 1 und 3 jeweils in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 62/2022 treten mit Ablauf des Tages der Kundma-
chung des genannten Bundesgesetzes in Kraft. 
 

 (43) Für das In- und Außerkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 35/2023 
gilt Folgendes: 

1.  § 1 Abs. 2a, § 2 Z 46 und 47, § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 7a, § 11 Abs. 9 und 10, § 24 
Abs. 2b Z 1 lit. j, § 24a Abs. 2 lit. c, § 27a Abs. 1 und 2, § 28 Abs. 3, § 28a 
Abs. 1, § 28c Abs. 3 und 5, § 28d Abs. 1, Überschrift zu § 31a, § 31a Abs. 1, 
2 und 6, § 33 Abs. 6a, § 34 Abs. 2, § 37 Abs. 2 lit. a, § 40 Abs. 1 lt. a, Abs. 3, 
4 und 5a, § 40a Abs. 4, § 58a Abs. 1, § 101 Abs. 5 und 6, § 102 Abs. 1a, 4, 5 
lit. f und i, 11a, 11d und 12, § 102a Abs. 4 und 7, § 102e Abs. 1, 3 und 5, 
§ 103c Abs. 1, § 104 Abs. 9, § 106 Abs. 7 Z 3, Abs. 12 und 14, § 125 Abs. 4, 
§ 131b Abs. 3 Z 2, § 134 Abs. 1, 1a, 1b, 1c und 1d, § 134a Abs. 4 und § 135 
Abs. 1 Z 8 jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 35/2023 
treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung des genannten Bundesge-
setzes in Kraft; zugleich tritt § 101 Abs. 7c außer Kraft; 

2.  § 43 Abs. 3, § 57a Abs. 2, § 57c Abs. 5 Z 8, § 122 Abs. 5, § 123 Abs. 2a, 
§ 131b Abs. 3 Z 2 und § 134 Abs. 3c und 3d, jeweils in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 35/2023 treten mit 1. Mai 2023 in Kraft; 

3.  § 40 Abs. 2b, § 46 Abs. 1a, 1b und 2 und § 47 Abs. 1 jeweils in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 35/2023 treten mit 6. November 2023 in 
Kraft; 

4.  § 108 Abs. 2 erster Satz, § 111 Abs. 1, § 112 Abs. 1, 1a und 5, § 113, § 114 
Abs. 1, 2, 3, 7 und 8, § 114a Abs. 1, § 114b Abs. 1 Z 1, Z 3 und Z 3a, Abs. 1a 
und 6, § 115 Abs. 2 und 4, § 116, § 117 und § 118 jeweils samt Überschrift 
und § 119 Abs. 5 jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
35/2023 treten mit 1. Jänner 2024 in Kraft; gleichzeitig tritt § 114 Abs. 1a 
außer Kraft. 

 

 (44) § 103 Abs. 1 Z 3 lit. a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
90/2023 tritt am 1. März 2024 in Kraft. 
 

 (45) § 62 Abs. 1 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 129/2023 
treten mit 23. Dezember 2023 in Kraft. 
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§ 136 Abs. 7 wird angefügt: 
 
 (7) Mit der Vollziehung des § 102e und des § 135 Abs. 39a ist die Bundesminis-
terin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort betraut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.3. Lenker/innen-Ausnahmeverordnung 
 
Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumen-
tenschutz, mit der für Lenkerinnen und Lenker bestimmter Kraftfahr-
zeuge Abweichungen von den Verordnungen (EU) Nr. 165/2014 und 
(EG) Nr. 561/2006 sowie vom Arbeitszeitgesetz festgelegt werden 

(Lenker/innen-Ausnahmeverordnung – L-AVO) 
 
 
BGBl. II Nr. 23/2008 
zuletzt idF 
BGBl. II Nr. 280/2014 
BGBl. II Nr. 140/2016 
BGBl. II Nr. 575/2020 
 
§ 2 Z 9 hat zu lauten: 
 
  9.  Fahrzeuge mit Elektroantrieb mit einem höchsten zulässigen Gesamt-

gewicht von nicht mehr als 4 250 kg, die im Umkreis von 100 km vom 
Standort des Unternehmens zur Güterbeförderung verwendet werden. 

 
 
§ 7a Z 2 hat zu lauten: 
 
  2.  bis zum Ablauf des 31. Dezember 2034 von der Verpflichtung zur manu-

ellen Eingabe gemäß § 17a Abs. 1 AZG in Verbindung mit Art. 34 Abs. 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 165/2014, wenn ein Lenkerwechsel erfolgt. 

 
 
 
§ 8 Abs. 7 wird angefügt: 
 
 (7) § 2 Z 9 und § 7a Z 2 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 254/2023 
treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 
 


